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Anlage 1 zur Drucksachen-Nr. BV/VII/0393 

VIER-TORE-STADT NEUBRANDENBURG 
Bebauungsplan Nr. 10 „Bethanienberg-Süd“ 
1. Änderung und Teilaufhebung, 3. Entwurf

ABWÄGUNGSVORSCHLAG 
I. über die Stellungnahmen der Behörden und Träger öffentlicher Belange (TÖB) 
II. über die Stellungnahmen der Öffentlichkeit
III. Abstimmung mit den Nachbargemeinden
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VIER-TORE-STADT NEUBRANDENBURG 
Bebauungsplan Nr. 10 „Bethanienberg-Süd“ 
1. Änderung und Teilaufhebung, 3. Entwurf

ABWÄGUNGSVORSCHLAG 
I. über die Stellungnahmen der Behörden und Träger öffentlicher Belange (TÖB)

Hinweis: Es sind die Stellungnahmen zum 1., 2. und 3. Entwurf pro Absender chronologisch 
aufgeführt. Nach der öffentlichen Beteiligung zum 2. Entwurf erfolgte eine grundlegende 
Planüberarbeitung. Die Stellungnahmen zu diesem 3. Entwurf wurden entsprechend BauGB 
abgewogen. Die vorangegangenen Stellungnahmen fanden jeweils Berücksichtigung.  
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1.1 (Seite 1) Landkreis Mecklenburgische Seenplatte (16.08.2016)    Abwägungsvorschlag  

 

 

 
TÖB 2 Landkreis Mecklenburgische Seenplatte 16.08.2016 
 
Die Stellungnahme wird berücksichtigt.  
 
Im Zuge der eingegangenen Stellungnahmen wurde eine 
Entwurfsüberarbeitung und eine erneute Offenlegung eines  
2. Planentwurfs notwendig.  
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1.1 (Seite 2) Landkreis Mecklenburgische Seenplatte (16.08.2016) Abwägungsvorschlag  

TÖB 2 Landkreis Mecklenburgische Seenplatte 16.08.2016 
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1.1 (Seite 3) Landkreis Mecklenburgische Seenplatte (16.08.2016) Abwägungsvorschlag  

TÖB 2 Landkreis Mecklenburgische Seenplatte 16.08.2016 
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1.1 (Seite 4) Landkreis Mecklenburgische Seenplatte (16.08.2016) Abwägungsvorschlag  

TÖB 2 Landkreis Mecklenburgische Seenplatte 16.08.2016 
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1.1 (Seite 5) Landkreis Mecklenburgische Seenplatte (16.08.2016)    Abwägungsvorschlag  

 

 
 

 
TÖB 2 Landkreis Mecklenburgische Seenplatte 16.08.2016 
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1.1 (Seite 1) Landkreis Mecklenburgische Seenplatte (14.01.2019) Abwägungsvorschlag  

TÖB 2 Landkreis Mecklenburgische Seenplatte 14.01.2019 

Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 

Im Zuge der eingegangenen Stellungnahmen und einer Neustrukturierung 
des Bethaniencenters wurde eine grundlegende Entwurfsüberarbeitung 
und erneute Offenlegung eines 3. Planentwurfs notwendig.  
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1.1 (Seite 2) Landkreis Mecklenburgische Seenplatte (14.01.2019)    Abwägungsvorschlag  

 

 

 
TÖB 2 Landkreis Mecklenburgische Seenplatte 14.01.2019 
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1.1 (Seite 3) Landkreis Mecklenburgische Seenplatte (14.01.2019) Abwägungsvorschlag  

TÖB 2 Landkreis Mecklenburgische Seenplatte 14.01.2019 
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1.1 (Seite 4) Landkreis Mecklenburgische Seenplatte (14.01.2019)    Abwägungsvorschlag  

 

 

 
TÖB 2 Landkreis Mecklenburgische Seenplatte 14.01.2019 
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1.1 (Seite 1) Landkreis Mecklenburgische Seenplatte (10.01.2022) Abwägungsvorschlag  

TÖB 2 Landkreis Mecklenburgische Seenplatte 10.01.2022 

Die Stellungnahme wird berücksichtigt.  
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1.1 (Seite 2) Landkreis Mecklenburgische Seenplatte (10.01.2022)    Abwägungsvorschlag  

 

 

 
TÖB 2 Landkreis Mecklenburgische Seenplatte 10.01.2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: Der Hinweis wird beachtet.  
Eine Planungsanzeige wurde anhand der aktuellen Entwurfsunterlagen erneut 
vorgenommen. Die landesplanerische Stellungnahme liegt mit Schreiben vom 
19.02.2022 vor. Es wird bestätigt, dass der 3. Entwurf des Bebauungsplanes 
den Zielen und Grundsätzen der Raumordnung und Landesplanung entspricht.  
 
 
 
 
 
 
 
Zu 2: Der Hinweis wird beachtet.  
In Abstimmung mit dem Centermanagement werden die nicht-zentren-
relevanten Sortimente begrenzt. Ausschlaggebend ist der Erhalt des 
Nahversorgers und ein breiter Branchenmix.  
Daher werden für die nicht-zentrenrelevanten Sortimente die Festsetzungen  
des Urplanes übernommen. Für Möbel und Einrichtungsbedarf werden somit 
maximal 10.000 m² Verkaufsfläche und für Bau-, Garten– und 
Heimwerkerbedarf maximal 10.000 m² Verkaufsfläche festgesetzt. 
 

  

1 

2 
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1.1 (Seite 3) Landkreis Mecklenburgische Seenplatte (10.01.2022) Abwägungsvorschlag  

TÖB 2 Landkreis Mecklenburgische Seenplatte 10.01.2022 

Zu 3: Der Hinweis wird beachtet.  
Zum aktuellen Baumbestand des Parkplatzes liegt mit Schreiben vom 26.05.22 
eine gutachterliche Stellungnahme vor. Es wurden aufgrund der viel zu kleinen 
Pflanzlöcher, zum Großteil mit Recycling-Material gefüllt, eine extrem schlechte 
Vitalität sowie massive Vergreisungs- und Absterbeerscheinungen 
nachgewiesen. Die Notwendigkeit der Optimierung durch vergrößerte 
Pflanzflächen mit einem geeigneten Substrat wurde empfohlen.  
Im Einvernehmen mit der unteren Naturschutzbehörde wird die Baumanzahl mit 
standortangepassten Baumarten im eingereichten Lageplan zugunsten 
vergrößerter Pflanzgruben reduziert.  
Im Ergebnis wird die insgesamt die versickerungsfähige Fläche vergrößert und 
die Qualität der Grünfläche deutlich verbessert. 
Die Festsetzungen im Bebauungsplan wurden entsprechend angepasst. 

Zu 4: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
Das Biotop NBG00674 war zum Zeitpunkt der Änderung des Bebauungsplanes 
und der Prüfung der umweltrechtlichen Belange bereits nicht mehr vorhanden.  
Die Löschung des Biotops wird 00674 wird durch die untere 
Naturschutzbehörde beim Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie  
M-V beantragt. 

Zu 5: Der Hinweis wird beachtet.  
Das Biotop NBG00675 befindet sich innerhalb einer mit Anpflanzgebot 
gekennzeichneten Fläche, dessen Erhaltung in der Festsetzung 4.3 festgelegt 
ist. Es wird in der Planzeichnung entsprechend gekennzeichnet. 

3 
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1.1 (Seite 4) Landkreis Mecklenburgische Seenplatte (10.01.2022) Abwägungsvorschlag  

TÖB 2 Landkreis Mecklenburgische Seenplatte 10.01.2022 

Zu 6: Der Hinweis wird beachtet. 
Eine gutachterliche Stellungnahme zum Baumbestand auf dem Parkplatz wurde 
am 26.05.22 übergeben. Die vorhandenen Bäume wurden in einem 
Baumkataster erfasst. Ihnen wurde eine sehr schlechte Vitalität bescheinigt.  
Im Einvernehmen mit der unteren Naturschutzbehörde wird einer Reduzierung 
der Baumstandorte durch Optimierung der Pflanzflächen mit standortgerechten 
Gehölzen zugestimmt.  

Zu 6 Der Hinweis wird beachtet. 
Es wird eine textliche Festsetzung aufgenommen, die die Beantragung von 
Fällungen gesetzlich geschützter Bäume und das Ersatzerfordernis festschreibt: 
4.4 Bei Fällerfordernis von nach §§ 18 und 19 NatSchAG gesetzlich 
geschützten Einzel- oder Alleebäumen ist ein entsprechender Antrag an die 
untere Naturschutzbehörde zu stellen.  

6 

7 
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1.1 (Seite 5) Landkreis Mecklenburgische Seenplatte (10.01.2022)    Abwägungsvorschlag  

 

 

 
TÖB 2 Landkreis Mecklenburgische Seenplatte 10.01.2022 
 
 
Der Hinweis wird beachtet. 
Die textliche Festsetzung 4.8 (alt 4.7) 
 „Die Gebäude mit Lebensraumpotenzial für Fledermäuse und Vogelarten laut 
Bestandsplan zum Umweltbericht sind vor Umbau- oder Abrissarbeiten im 
Bereich der gekennzeichneten Stellen auf Vorkommen dieser Arten zu 
begutachten. Gegebenenfalls sind Ersatzmaßnahmen nach Anweisung des 
Gutachters durchzuführen.“ wird wie folgt ergänzt: „und ein Antrag auf 
Befreiung von den Verboten des § 44 Abs. 1 BNatSchG bei der unteren 
Naturschutzbehörde zu stellen.“. 
 
 
 
 
 
 
Zu 6: Der Hinweis wird beachtet.  
Die Rechtsgrundlage § 13 a BauGB wird in der Präambel gestrichen. 
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1.2 Untere Denkmalschutzbehörde (01.08.2016) Abwägungsvorschlag  

TÖB 4 Untere Denkmalschutzbehörde 01.08.2016 

Die Stellungnahme wurde im Zuge der weiteren Entwurfsbearbeitung 
berücksichtigt. 

Der Hinweis wurde beachtet.  
Das Biotop wurde in die Planzeichnung eingetragen. 
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1.2 Untere Denkmalschutzbehörde (08.05.2019)    Abwägungsvorschlag  

 

 

 
TÖB 4 Untere Denkmalschutzbehörde 08.05.2019 
 
Stellungnahme ohne Hinweise zum Bebauungsplanverfahren 
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1.2 Untere Denkmalschutzbehörde (11.11.2021)    Abwägungsvorschlag  

 

 

 
TÖB 4 Untere Denkmalschutzbehörde 11.11.2021 
 
 
Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird beachtet.  
Die Begründung wird unter Pkt. 10.1 entsprechend angepasst. 
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1.3 Straßenbaulastträger, Verkehrsplanung 18.12.2021) Abwägungsvorschlag  

TÖB 10 Verkehrsplanung 18.12.2021 

Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 

Zu 1: Der Hinweis wird beachtet. 
Die Zufahrt wird in die Planzeichnung des Bebauungsplanes mit dem 
entsprechenden Planzeichen eingetragen. 
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1.4 (Seite 1) Deutsche Telekom Technik GmbH (06.07.2016)    Abwägungsvorschlag  

 

 

 
TÖB 16 Deutsche Telekom Technik GmbH 06.07.2016 
 
Die Stellungnahme wurde im Zuge der weiteren Entwurfsbearbeitung 
berücksichtigt. 
 
Die Hinweise zum Umgang mit den Kabeltrassen wurden in die Begründung 
aufgenommen. 
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1.4 (Seite 2) Deutsche Telekom GmbH (06.07.2016) Abwägungsvorschlag  

TÖB 16 Deutsche Telekom GmbH 06.07.2016 
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1.4 (Seite 1) Deutsche Telekom Technik GmbH (07.05.2019) Abwägungsvorschlag  

TÖB 16 Deutsche Telekom Technik GmbH 07.05.2019 

Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 

Zu 1: Der Hinweis wurde mit der Erarbeitung des 2. Entwurfs beachtet.  
Die Begründung wird wie folgt im Punkt 9.3 – Telekommunikation - ergänzt: 
„Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes befinden sich Anlagen der Telekom. 
Zum Teil, u. a. im Bereich des Gewerbegebietes, liegen diese in Baufeldern. 
Vor dem Beginn von Baumaßnahmen ist die Deutsche Telekom Technik GmbH 
(NL Ost, RessortPTI23) bezüglich der genauen Lage zu kontaktieren. Die 
Kabelschutzanweisung ist zu beachten.“. 

1 
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1.4 (Seite 2) Deutsche Telekom Technik GmbH (25.04.2019)    Abwägungsvorschlag  

 

 

 
TÖB 16 Deutsche Telekom Technik GmbH 07.05.2019 
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1.5 Neubrandenburger Stadtwerke, Verkehrsbetriebe (28.07.2016) Abwägungsvorschlag  

Neubrandenburger Stadtwerke, Verkehrsbetriebe 28.07.2016 

Stellungnahme ohne Hinweise zum Bebauungsplanverfahren 
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1.5 (Seite 1) Neubrandenburger Stadtwerke GmbH (20.07.2016)    Abwägungsvorschlag  

 

 

 
TÖB 22- Neubrandenburger Stadtwerke GmbH 20.07.2016 
 
Stellungnahme ohne Hinweise zum Bebauungsplanverfahren 
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1.5 (Seite 2) Neubrandenburger Stadtwerke GmbH (20.07.2016)    Abwägungsvorschlag  

 

 

 
TÖB 22 Neubrandenburger Stadtwerke GmbH 20.07.2016 
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1.5 (Seite 3) Neubrandenburger Stadtwerke GmbH (28.07.2016)    Abwägungsvorschlag  

 

 

 
TÖB 22 Neubrandenburger Stadtwerke GmbH 28.07.2016 
 
 
 
 
 
 

  



Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg - Abwägung der Stellungnahmen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 10 “Bethanienberg-Süd“ 

 
1.5 (Seite 1) Neubrandenburger Stadtwerke GmbH (18.12.2018)    Abwägungsvorschlag  

 

 

 
TÖB 22 Neubrandenburger Stadtwerke GmbH 18.12.2018 
 
Stellungnahme wurde im Zuge der weiteren Entwurfsbearbeitung 
berücksichtigt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: Der Hinweis wurde mit der Erarbeitung des 2. Entwurfs in der 
Begründung unter dem Punkt 9 Ver- und Entsorgung beachtet. 
 
 
 
 
 
 

  

1 
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1.5 (Seite 2) Neubrandenburger Stadtwerke GmbH (18.12.2018)    Abwägungsvorschlag  

 

 

 
TÖB 22 Neubrandenburger Stadtwerke GmbH 18.12.2018 
 
 
 
 
 
Zu 2: Der Hinweis wurde mit der Erarbeitung des 2. Entwurfs in der 
Begründung unter dem Punkt 9.2 Leitungsrechte beachtet. 
 
 
 

2 
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1.5 (Seite 3) Neubrandenburger Stadtwerke GmbH (18.12.2018)    Abwägungsvorschlag  

 
 

 

 
      

 
    

 

 

 
TÖB 22 Neubrandenburger Stadtwerke GmbH 18.12.2018 
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1.5 (Seite 1) Neubrandenburger Stadtwerke GmbH (27.05.2019)    Abwägungsvorschlag  

 
 

 
TÖB 22 Neubrandenburger Stadtwerke GmbH 27.05.2019 
  
Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: Der Hinweis wurde beachtet. 
In der Begründung erfolgte unter Pkt. 9.2 die Korrektur des Regelwerkes in  
DVGW 125. 1 
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1.5 (Seite 2) Neubrandenburger Stadtwerke GmbH (27.05.2019)    Abwägungsvorschlag  

 

 

 
TÖB 22 Neubrandenburger Stadtwerke GmbH 27.05.2019 
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1.5 (Seite 1) Neubrandenburger Stadtwerke GmbH (07.12.2021)    Abwägungsvorschlag  

 

 

 
TÖB 22 Neubrandenburger Stadtwerke GmbH 07.12.2021 
 
Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: Der Hinweis wird beachtet.  
Der Eigentümer wird aufgefordert, soweit noch nicht umgesetzt, die 
Leitungsrechte dinglich und entschädigungsfrei zugunsten von neu-sw/neu-
wab/neu-medianet zu sichern. 
 
 
Zu 2: Der Hinweis wurde mit der Erarbeitung des 2. Entwurfs beachtet.  
Die textlichen Festsetzungen (hier unter 5 Leitungsrechte) sowie die 
Begründung (hier unter Punkt 9 Ver- und Entsorgung) wurden bereits mit der 
Erarbeitung des 2. Entwurfs angepasst und ergänzt. 

  

1 
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1.5 (Seite 2) Neubrandenburger Stadtwerke GmbH (07.12.2021)    Abwägungsvorschlag  

 

 

 
TÖB 22 Neubrandenburger Stadtwerke GmbH 07.12.2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 3: Der Hinweis wird beachtet.  
In der Begründung Punkt 9 -Ver- und Entsorgung – wird der 1. Absatz 
ergänzt:   
Die vorhandenen Leitungssysteme, Anlagen und Kabeltrassen im 
Geltungsbereich des Bebauungsplanes haben Bestandsschutz. Vor Beginn von 
Baumaßnahmen sind die Ver- und Entsorgungsträger bezüglich der genauen 
Lage zu kontaktieren. 
 
Zu 4: Der Hinweis wird beachtet. 
In der Begründung wird Punkt 9.4 Hinweis in Allgemeine Hinweise geändert 
und wie folgt ergänzt:  
Vorhandene Leitungen, Kabel und Beschilderungen sind zu sichern und zu 
schützen. Bei Kreuzungen sowie bei Parallelverlegungen zu vorhandenen 
Anlagen sind in Bezug auf Baumaßnahmen generell Such- und Hand-
schachtungen zur Bestimmung des genauen Trassenverlaufs und der 
Tiefenlage der vorhandenen Anlagen im Beisein des Leitungseinweisenden des 
Netzbetreibers vorzunehmen. 
Sofern in den Bestandsplänen dargestellte Anlagen nicht gefunden werden, ist 
vor Baubeginn die weitere Vorgehensweise mit dem Leitungseinweisenden des 
Netzbetreibers abzustimmen. 
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1.5 (Seite 3) Neubrandenburger Stadtwerke GmbH (07.12.2021)    Abwägungsvorschlag  

 

 

 
TÖB 22 Neubrandenburger Stadtwerke GmbH 07.12.2021 
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2.1 BUND M-V (18.11.2021)    Abwägungsvorschlag  

  

 

 
TÖB 34 BUND 18.11.2021 
 
Die Stellungnahme wird teilweise berücksichtigt.  
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: Der Hinweis wird beachtet.  
Die zuständige untere Naturschutzbehörde ist darüber informiert, dass nur noch 
der Biotop NBG 00675 vorhanden ist. 
Der gesetzlich geschützte Biotop NBG 00675 (Weidengebüsch östlich 
Margeritenstraße) wird in der Planzeichnung gekennzeichnet. 
 
Zu 2: Der Hinweis wird nicht beachtet.  
Bei dem Bebauungsplan handelt es sich um eine Fläche, die bereits stark 
anthropogen beeinträchtigt ist. Im Rahmen der 1. Änderung des 
Bebauungsplanes ist keine zusätzliche Versiegelung geplant. Bei den 
vorhandenen Nutzungsarten handelt es sich neben dem Sondergebiet 
Einkaufszentrum um gewerbliche Bauflächen und somit um keine empfindlichen 
Biotoptypen.  
Die untere Naturschutzbehörde des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte 
als Genehmigungsbehörde hat keine Einwände zur Biotoptypenerfassung 
geäußert. Es wird keine erneute Biotoptypenkartierung durchgeführt. 
Lediglich die Bäume werden neu kartiert. 
 
Zu 3: Der Hinweis wird beachtet.  
Das Abwägungsmaterial einschließlich der neuen Baumkartierung wird zur 
Information an den BUND übergeben. 
 
 

  

1 
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2.2 Handelsverband Nord (28.07.2016)    Abwägungsvorschlag  

 

 

 
TÖB 50 Handelsverband Nord 28.07.2016 
 
Stellungnahme ohne Hinweise zum Bebauungsplanverfahren 
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2.2 Handelsverband Nord (24.05.2019)    Abwägungsvorschlag  

 

 

 
TÖB 50 Handelsverband Nord 24.05.2019 
 
Stellungnahme ohne Hinweise zum Bebauungsplanverfahren 
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2.2 (Seite 1) Handelsverband Nord (07.12.2021)    Abwägungsvorschlag  

 

 

 
TÖB 50 Handelsverband Nord 07.12.2021 
 
Die Stellungnahme wird teilweise berücksichtigt.  
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2.2 (Seite 2) Handelsverband Nord (07.12.2021)    Abwägungsvorschlag  

 

 

 
TÖB 50 Handelsverband Nord 07.12.2021 
 
 
 
 
Zu 1: Der Hinweis wird beachtet.  
Die Erhöhung der maximal zulässigen zentrenrelevanten Verkaufsflächen dient 
dazu, eine breitere Flexibilität zu erzielen. Diese soll jedoch nicht ausgeschöpft 
werden. Es erfolgt keine Ausweitung den Verkaufsflächen der 
zentrenrelevanten Sortimente in der Gesamtsumme. Es soll die Möglichkeit 
bestehen, aus einem Pool von 21.500 m² nunmehr 16.500 m² für 
zentrenrelevante Sortimente auszuwählen. Insgesamt soll eine Gesamtver-
kaufsfläche von 16.500 m² eingehalten werden.  
Diese Obergrenze entspricht den Abstimmungen mit dem Gutachter und dem 
Centermanagement.  
 
In den textlichen Festsetzungen erfolgt folgende Korrektur unter 1.1.1: 
Im Sondergebiet Einkaufszentrum sind nahversorgungsrelevante und 
zentrenrelevante Sortimente mit einer maximalen Gesamtverkaufsfläche von 
16.500 m² zulässig.  
Dabei ist eine Auswahl aus folgenden Sortimentsgruppen mit entsprechenden 
Verkaufsflächenobergrenzen zulässig. 
 
Die tabellarische Auflistung wird nicht verändert.  
 
In den textlichen Festsetzungen und in der Begründung wird die 
„Gesamtsumme 21.500 m² gestrichen. 
 
 
 
 

1 
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2.2 (Seite 3) Handelsverband Nord (07.12.2021)    Abwägungsvorschlag  

 

 

 
TÖB 50 Handelsverband Nord 07.12.2021 
 
 
 
 
 
 
Zu 2: Der Hinweis wird nicht beachtet.  
 
Mit der Begrenzung und Festsetzung der Gesamtverkaufsfläche auf 16.500 m² 
ist eine vollumfängliche Ausschöpfung der Verkaufsflächenobergrenzen der 
einzelnen Sortimentsgruppen nicht möglich. Es gilt, eine Flexibilität zu 
gewährleisten, um aus den aufgelisteten Sortimentsgruppen mit den maximalen 
Verkaufsflächenobergrenzen eine Auswahl zu treffen  

  

2 



Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg - Abwägung der Stellungnahmen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 10 “Bethanienberg-Süd“ 

 
2.3 IHK Neubrandenburg (01.08.2016)    Abwägungsvorschlag  

 

 

 
TÖB 52 IHK Neubrandenburg 
 01.08.2016 
Stellungnahme ohne Hinweise zum Bebauungsplanverfahren 
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2.3 IHK (03.06.2019)    Abwägungsvorschlag  

 

 

 
TÖB 52 IHK Neubrandenburg 03.06.2019 
  
Stellungnahme ohne Hinweise zum Bebauungsplanverfahren 
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2.3 (Seite 1) IHK (09.12.2021)    Abwägungsvorschlag  

 

 

 
TÖB 52 IHK Neubrandenburg 09.12.2021 
 
Die Stellungnahme wird teilweise berücksichtigt.  
 
 
 
 
 
Zu 1: Der Hinweis wird beachtet.  
Die Gesamtverkaufsfläche des Bethaniencenters wird nicht erhöht.  
Der Anteil der zentrenrelevanten Sortimente bleibt stabil.  
Die vorgeschlagenen Steigerungen der Verkaufsflächen in den einzelnen 
Sortimentsgruppen sind im Rahmen der Auswirkungsanalyse als verträglich 
eingestuft worden.  
 
Mit der Begrenzung und Festsetzung der Gesamtverkaufsfläche von 16.500 m² 
ist eine vollumfängliche Ausschöpfung der Verkaufsflächenobergrenzen der 
einzelnen Sortimentsgruppen nicht möglich. Es gilt, eine Flexibilität zu 
gewährleisten und aus dem Pool von den 21.500 m² auszuwählen. 
 
 
Zu 2: Der Hinweis wird nicht beachtet. 
Die vorgeschlagenen Steigerungen der Verkaufsflächen in den einzelnen 
Sortimentsgruppen sind im Rahmen der Auswirkungsanlyse als verträglich 
eingestuft worden.  
Darüber hinaus können nur bis zur maximalen Verkaufsflächensumme von 
16.500 m² Sortimentsflächen aus dem Pool der festgesetzten 21.500 m² 
gewählt werden.  
 

 

1 
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2.3 (Seite 2) IHK (09.12.2021) Abwägungsvorschlag  

TÖB 52- IHK Neubrandenburg 09.12.2021 

Zu 3: Der Hinweis wird nicht beachtet.  
Da gutachterlich keine zusätzlichen Verkaufsflächenausweisungen empfohlen 
werden, widerspricht die Planung nicht dem Einzelhandels- und Zentrenkonzept 
der Stadt Neubrandenburg. Künftig sind nur leichte Verschiebungen in der 
Sortimentskonstellation möglich.  

Zu 4: Der Hinweis wird beachtet.  
Die schwierige Situation der Innenstadt wird gesehen. Da allerdings keine 
zusätzlichen zentrenrelevanten Verkaufsflächen ausgewiesen werden, wird 
dieser Situation Rechnung getragen 

Zu 5: Der Hinweis wird nicht beachtet.  
Über die genannten Verkaufsflächengrenzen hinaus sind weder in Bezug auf 
die Gesamtfläche, als auch auf die zentrenrelevanten Sortimente zusätzliche 
Flexibilitätsraten, die zu einer Überschreitung dieser Grenzen führen würden, 
vorgesehen.  

Zu 6: Der Hinweis wird beachtet.  
In Abstimmung mit dem Centermanagement werden die nicht-zentren-
relevanten Sortimente begrenzt. Ausschlaggebend ist der Erhalt des 
Nahversorgers und ein breiter Branchenmix.  
Daher werden für die nicht-zentrenrelevanten Sortimente die Festsetzungen  
des Urplanes übernommen. Für Möbel und Einrichtungsbedarf werden somit 
maximal 10.000 m² Verkaufsfläche und für Bau-, Garten– und Heimwerkerbedarf 
maximal 10.000 m² Verkaufsfläche festgesetzt. 

Die textlichen Festsetzungen des Bebauungsplanes werden entsprechend im 
Punkt 1.1.2 geändert, die Begründung wird hinsichtlich der Begrenzung 
angepasst.   

Zu 7: Der Hinweis wird beachtet.  
Die Planzeichenerklärung wird bezüglich der Zweckbestimmung angepasst. 

5
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Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg - Abwägung der Stellungnahmen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 10 “Bethanienberg-Süd“ 

4.1 (Seite 1) Amt für Raumordnung und Landesplanung (02.08.2016) Abwägungsvorschlag  

TÖB 1 Amt für Raumordnung und Landesplanung 02.08.2016 

Die vorliegende Planungsanzeige wurde entsprechend der Stellungnahme 
des Landkreises Mecklenburgische Seeplatte aktualisiert und liegt mit 
Schreiben vom 19.01.2022 vor.  
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4.1 (Seite 2) Amt für Raumordnung und Landesplanung (02.08.2016) Abwägungsvorschlag  

TÖB 1 Amt für Raumordnung und Landesplanung 02.08.2016 



Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg - Abwägung der Stellungnahmen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 10 “Bethanienberg-Süd“ 

4,1 (Seite 3) Amt für Raumordnung und Landesplanung (02.08.2016) Abwägungsvorschlag  

TÖB 1 Amt für Raumordnung und Landesplanung 02.08.2016 



Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg - Abwägung der Stellungnahmen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 10 “Bethanienberg-Süd“ 

4.1 (Seite 1) Amt für Raumordnung und Landesplanung (19.01.2022) 

TÖB 1- Amt für Raumordnung und Landesplanung 19.01.2022 

Stellungnahme ohne Hinweise zum Bebauungsplanverfahren 
Es wird bescheinigt, dass der 3. Entwurf des Bebauungsplanes den Zielen und 
Grundsätzen der Raumordnung und des Landesplanes entspricht.  
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4.1 (Seite 2) Amt für Raumordnung und Landesplanung (19.01.2022) Abwägungsvorschlag  

TÖB 1 Amt für Raumordnung und Landesplanung 19.01.2022 



Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg - Abwägung der Stellungnahmen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 10 “Bethanienberg-Süd“ 

4.1 (Seite 3) Amt für Raumordnung und Landesplanung (19.01.2022) Abwägungsvorschlag  

TÖB 1 Amt für Raumordnung und Landesplanung 19.01.2022 
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4.2 Straßenbauamt Neustrelitz (14.07.2016)    Abwägungsvorschlag  

 

 

 
TÖB 8 Straßenbauamt Neustrelitz 14.07.2016 
 
Stellungnahme ohne Hinweise zum Bebauungsplanverfahren 
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4.2 Straßenbauamt Neustrelitz (12.12.2018)    Abwägungsvorschlag  

 

 

 
TÖB 8 Straßenbauamt Neustrelitz 12.12.2018 
 
Stellungnahme ohne Hinweise zum Bebauungsplanverfahren 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg - Abwägung der Stellungnahmen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 10 “Bethanienberg-Süd“ 

 
4.2 Straßenbauamt Neustrelitz (25.11.2021)    Abwägungsvorschlag  

 

 

 
TÖB 8 Straßenbauamt Neustrelitz 25.11.2021 
 
Stellungnahme ohne Hinweise zum Bebauungsplanverfahren 
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4.3 (Seite 1) GDMcom mbH (14.07.2016) Abwägungsvorschlag  

TÖB 19 GDMcom mbH 14.07.2016 

Stellungnahme ohne Hinweise zum Bebauungsplanverfahren 
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4.3 (Seite 2) GDMcom mbH (14.07.2016)    Abwägungsvorschlag  

 

 

 
TÖB 19 GDMcom mbH 14.07.2016 
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4.3 (Seite 1) GDMcom mbH (23.05.2019) Abwägungsvorschlag  

TÖB 19 GDMcom mbH 23.05.2019 

Stellungnahme ohne Hinweise zum Bebauungsplanverfahren 
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4.3 (Seite 2) GDMcom mbH (23.05.2019)    Abwägungsvorschlag  

 

 

 
TÖB 19 GDMcom mbH 23.05.2019 
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4.3 (Seite 3) GDMcom mbH (23.05.2019)    Abwägungsvorschlag  

 

 

 
TÖB 19 GDMcom mbH 23.05.2019 
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4.3 (Seite 1) GDMcom mbH (09.11.2021) Abwägungsvorschlag  

TÖB 19 GDMcom mbH 09.11.2021 

Stellungnahme ohne Hinweise zum Bebauungsplanverfahren 
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4.3 (Seite 2) GDMcom mbH (09.11.2021) Abwägungsvorschlag  

TÖB 19 GDMcom mbH 09.11.2021 
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4.3 (Seite 3) GDMcom mbH (09.11.2021)    Abwägungsvorschlag  

 

 

 
 
TÖB 19 GDMcom mbH 09.11.2021 
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4.4 E.DIS AG (18.06.2016)    Abwägungsvorschlag  

 

 

 
TÖB 20 E.DIS AG 18.06.2016 
 
Stellungnahme ohne Hinweise zum Bebauungsplanverfahren 
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4.4 E.DIS Netz GmbH (19.12.2018) Abwägungsvorschlag  

TÖB 20 E.DIS Netz GmbH 19.12.2018 

Stellungnahme ohne Hinweise zum Bebauungsplanverfahren 
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4.4 E.DIS AG (10.11.2021) Abwägungsvorschlag  

TÖB 20 E.DIS AG 10.11.2021 

Stellungnahme ohne Hinweise zum Bebauungsplanverfahren 
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4.5 Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt (21.07.2016)    Abwägungsvorschlag  

 

 

 
TÖB 25 Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt 21.07.2016 
 
Stellungnahme ohne Hinweise zum Bebauungsplanverfahren 
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4.5 Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt (21.07.2016)    Abwägungsvorschlag  

 

 

 
TÖB 25 Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt 21.07.2016 
 
Stellungnahme ohne Hinweise zum Bebauungsplanverfahren 
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4.5 (Seite 1) Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt (24.05.2019) Abwägungsvorschlag  

TÖB 25 Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt 24.05.2019 

Stellungnahme ohne Hinweise zum Bebauungsplanverfahren 
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4.5 (Seite 2) Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt (24.05.2019)    Abwägungsvorschlag  

 

 

 
TÖB 25 Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt 24.05.2019 
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4.6 Immissionsschutzbehörde (14.05.2019)    Abwägungsvorschlag  

 

 

 
TÖB 27 Immissionsschutzbehörde 14.05.2019 
 
Stellungnahme ohne Hinweise zum Bebauungsplanverfahren 
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4.6 Immissionsschutzbehörde (09.12.2021) Abwägungsvorschlag  

TÖB 27 Immissionsschutzbehörde 09.12.2021 

Stellungnahme ohne Hinweise zum Bebauungsplanverfahren 
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4.7 Landesamt für innere Verwaltung (04.07.2016) Abwägungsvorschlag  

TÖB 32 Landesamt für innere Verwaltung 04.07.2016 

Stellungnahme ohne Hinweise zum Bebauungsplanverfahren 
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4.7 Landesamt für innere Verwaltung 30.04.2019) Abwägungsvorschlag  

TÖB 32 Landesamt für innere Verwaltung 30.04.2019 

Stellungnahme ohne Hinweise zum Bebauungsplanverfahren 
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4.7 Landesamt für innere Verwaltung 30.04.2019)    Abwägungsvorschlag  

 

 

 
TÖB 32 Landesamt für innere Verwaltung 30.04.2019 
 
Stellungnahme ohne Hinweise zum Bebauungsplanverfahren 
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4.8 Handwerkskammer (28.07.2016)    Abwägungsvorschlag  

 

 

 
TÖB 51 Handwerkskammer 28.07.2016 
 
Stellungnahme ohne Hinweise zum Bebauungsplanverfahren 
 
 
 
 



Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg - Abwägung der Stellungnahmen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 10 “Bethanienberg-Süd“ 

6.1 Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie M-V Abwägungsvorschlag  

TÖB 26 Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie 01.12.2021 

- keine Abgabe einer Stellungnahme 
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VIER-TORE-STADT NEUBRANDENBURG 
Bebauungsplan Nr. 10 “Bethanienberg-Süd“, 1. Änderung 

und Teilaufhebung, 3. Entwurf 

ABWÄGUNGSVORSCHLAG 
II. über die Stellungnahmen der Öffentlichkeit
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1.1 (Seite 1) Öffentlichkeit 1 (03.08.2016) Abwägungsvorschlag  

Öffentlichkeit 1 03.08.2016 

Die Stellungnahme wurde im Zuge der Erarbeitung des 2. Entwurfs 
berücksichtigt.  
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1.1 (Seite 2) Öffentlichkeit 1 (03.08.2016)    Abwägungsvorschlag  

 

 

 
Öffentlichkeit 1 03.08.2016 
 
Zu 1: Der Hinweis wurde beachtet. 
Der aktuelle Bestand an Verkaufsflächen wurde durch Begehung und 
sortimentsspezifische Aufnahme der Sortimente erhoben. Zudem wurde er mit 
den aktuellen Baugenehmigungen und den Festsetzungen im bestehenden  
B-Plan abgeglichen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 2: Der Hinweis wurde beachtet.  
Es erfolgte eine grundlegende Entwurfsüberarbeitung, die im Ergebnis der 
gutachterlichen Auswirkungsanalyse als städtebaulich verträglich eigestuft 
wurde.  
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1.1 (Seite 3) Öffentlichkeit 1 (03.08.2016) Abwägungsvorschlag  

Öffentlichkeit 1 03.08.2016 
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1.1 (Seite 4) Öffentlichkeit 1 (03.08.2016) Abwägungsvorschlag  

Öffentlichkeit 1 03.08.2016 



Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg - Abwägung der Stellungnahmen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 10 “Bethanienberg-Süd“ 

2.1 (Seite 1) Öffentlichkeit 2 (10.08.2016) Abwägungsvorschlag  

Öffentlichkeit 2 10.08.2016 

Die Stellungnahme wurde im Zuge der Erarbeitung des 2. Entwurfs 
teilweise berücksichtigt.  
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2.1 (Seite 2) Öffentlichkeit 2 (10.08.2016) Abwägungsvorschlag  

Öffentlichkeit 2 10.08.2016 
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2.1 (Seite 3) Öffentlichkeit 2 (10.08.2016) 

Öffentlichkeit 2 10.08.2016 
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2.1 (Seite 4) Öffentlichkeit 2 (10.08.2016) Abwägungsvorschlag  

Öffentlichkeit 2 10.08.2016 

Zu 1: Der Hinweis wird nicht berücksichtigt. 
Der Hinweis bezieht sich auf die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung. Diese 
Phase wird vom Baugesetzbuch nicht eindeutig geregelt. Die Art und Weise der 
öffentlichen Unterrichtung sei dabei im Ermessen der Gemeinde. Die 
Unterrichtung muss dabei so bestimmt sein, dass ein Dialog zwischen den 
BürgerInnen und der Verwaltung möglich ist.  
Als Informationsquellen dienen üblicherweise der Entwurf des Bauleitplans 
sowie die Entwurfsbegründung einschließlich der ersten Fassung des 
Umweltberichts. Eine konkrete Pflicht, weitere Gutachten auszulegen, besteht 
nicht, sofern die ausgelegten Entwürfe geeignet sind, die allgemeinen Ziele und 
Zwecke der Planung, die Lösungsalternativen und die voraussichtlichen 
Auswirkungen der Planung den BürgerInnen zur Kenntnis zu bringen. Es ist 
davon auszugehen, dass die durchgeführte öffentliche Auslegung des 
Vorentwurfs all diese Ziele erreicht hat, was sich nicht zuletzt dadurch zeigt, 
dass sowohl der Eigentümer des Bethaniencenters als auch der Generalmieter 
ausführliche Stellungnahmen abgegeben haben.  

1 
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Öffentlichkeit 2 10.08.2016 
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Öffentlichkeit 2 10.08.2016 
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2.1 (Seite 7) Öffentlichkeit 2 (10.08.2016) Abwägungsvorschlag  

Öffentlichkeit 2 10.08.2016 
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2.2 (Seite 1) Öffentlichkeit 3 (29.05.2019) Abwägungsvorschlag  

Öffentlichkeit 3 29.05.2019 

Die Stellungnahme wurde im Zuge der grundlegenden Überarbeitung des 
3. Entwurfs teilweise berücksichtigt.
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Öffentlichkeit 3 29.05.2019 
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2.2 (Seite 3) Öffentlichkeit 3 (29.05.2019) Abwägungsvorschlag  

Öffentlichkeit 3 29.05.2019 
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2.2 (Seite 4) Öffentlichkeit 3 (29.05.2019) Abwägungsvorschlag  

Öffentlichkeit 3 29.05.2019 

Zu 1: Der Hinweis wurde nicht berücksichtigt.  
Die städtebauliche Erforderlichkeit wird u. a. auch durch die Empfehlungen der 
Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes, durch aktuelle Rechtsprechungen 
und daraus abgeleitete Handlungserfordernisse sowie notwendige fachlich-
inhaltliche und rechtliche Anpassungen begründet. 

1 
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2.2 (Seite 6) Öffentlichkeit 3 (29.05.2019) Abwägungsvorschlag  

Öffentlichkeit 3 29.05.2019 

Zu 2: Der Hinweis wird nicht berücksichtigt. 

Der Schutz und die Sicherung der zentralen Versorgungsbereiche laut 
Einzelhandelskonzept durch die entsprechende Anpassung der Bauleitplanung 
ist ein grundlegendes Planungsziel. Es gilt, die Einzelhandelsentwicklung 
zielgerichtet zu steuern, Fehlentwicklungen und Leerstand zu vermeiden und 
bestehende Zentren zu stärken. 

Konkurrenzschutz ist nicht Gegenstand der Bauleitplanung. Es ist eine 
Gesamtbetrachtung des Zentrenkonzeptes der Stadt erforderlich.  

2 
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2.2 (Seite 7) Öffentlichkeit 3 (29.05.2019) Abwägungsvorschlag  

Öffentlichkeit 3 29.05.2019 

Zu 3: Der Hinweis wurde berücksichtigt. 
Im Zuge der Erarbeitung des 3. Entwurfs im Zusammenhang mit aktueller 
Rechtsprechung erfolgte ein Umdenken der ursprünglichen Planungsansätze. 
Anstelle der Festsetzung von 4 Sondergebieten wird zukünftig 1 Sondergebiet 
festgesetzt.  
Das Bethaniencenter bildet eine Einheit, besteht nur aus einen 
vorhabengeeigneten Grundstück und zeichnet sich durch ein einheitliches 
Management aus.  

3 
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Öffentlichkeit 3 29.05.2019 
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Öffentlichkeit 3 29.05.2019 
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Öffentlichkeit 4 06.12.2021 

Die Stellungnahme wird im Zuge der Abwägung des 3. Entwurfs teilweise 
berücksichtigt.  



Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg - Abwägung der Stellungnahmen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 10 “Bethanienberg-Süd“ 

2.3 (Seite 2) Öffentlichkeit 4 (06.12.2021) Abwägungsvorschlag  



Öffentlichkeit 4 06.12.2021 

Zu 1: Der Hinweis ist für das Bebauungsplanverfahren ohne Relevanz. 
Das befristete Abstellen von Food-Trucks während der Umbaumaßnahmen 
kann über einen Befreiungsantrag von den Festsetzungen des 
Bebauungsplanes in Aussicht gestellt werden. 

Zu 2: Der Hinweis wird beachtet. 
In den textlichen Festsetzungen des Bebauungsplanes wird folgende 
Ausnahme nach § 31 (1) als neuer Punkt 3.5 BauGB festgesetzt: 
Für Außengastronomie ist die Überschreitung der Baugrenze um maximal 5 m 
zulässig.  

1 
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2.3 (Seite 3) Öffentlichkeit 4 (06.12.2021) Abwägungsvorschlag  

Öffentlichkeit 4 06.12.2021 

Zu 3: Der Hinweis wird beachtet.  
Unter dem Punkt 3.3. der planungsrechtlichen Festsetzungen werden die 
außerhalb der Baugrenzen aufgeführten Nebenanlagen mit folgenden Anstrich 
ergänzt: 

- Anlagen zur Gewinnung von regenerativer Energie 

Zu 3: Der Hinweis wird nicht beachtet.  
Die nicht-zentrenrelevanten Sortimente werden begrenzt. 
In Anlehnung an den Urplan und unter Berücksichtigung der Bezeichnungen 
der Neubrandenburger Sortimentsliste werden die Verkaufsflächen der nicht-
zentrenrelevanten Sortimente unter dem Punkt 1.1.2 wie folgt geändert:  

- Möbel und Einrichtungsbedarf            max. 10.000 m² VK 
- Bau-, Garten und- Heimwerkerbedarf max. 10.000 m² VK 

3 

4 



Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg - Abwägung der Stellungnahmen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 10 “Bethanienberg-Süd“ 

2.3 (Seite 4) Öffentlichkeit 4 (06.12.2021) Abwägungsvorschlag  

Öffentlichkeit 4 06.12.2021 

Zu 5: Der Hinweis wird beachtet.  
Die Begründung zum Bebauungsplan wird der geänderten textlichen 
Festsetzung 1.1.2 angepasst und entsprechend korrigiert.  
Die nicht-zentrenrelevanten Sortimente werden begrenzt.  5 
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2.4 (Seite 1) Öffentlichkeit 5 (07.12.2021) Abwägungsvorschlag  

Öffentlichkeit 5 07.12.2021 

Die Stellungnahme wird im Zuge der Abwägung des 3. Entwurfs teilweise 
berücksichtigt. 

Zu 1: Der Hinweis wird teilweise beachtet.  
Der 3. Entwurf des Bebauungsplanes wurde im Ergebnis einer aktuellen 
Auswirkungsanalyse (2020/2021) auf der Grundlage der Fortschreibung des 
Einzelhandelskonzeptes erarbeitet. 

Zu 2: Der Hinweis wird nicht beachtet. 
Mit dem ursprünglichen Bebauungsplan vom 26.11.1992 sollte Baurecht für ein 
Fachmarktzentrum geschaffen werden, um den damaligen Fehlbestand an 
Verkaufsflächen abzudecken und die Kaufkraft in der Stadt Neubrandenburg zu 
halten. Ansiedlungs- und Erweiterungsmöglichen waren nicht hinreichend oder 
gar nicht geregelt. Auch auf der Grundlage aktueller Rechtsprechungen war ein 
Umdenken der ursprünglichen Planungsansätze und eine grundlegende 
Änderung des Bebauungsplanes erforderlich. Daran wird festgehalten. 
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2.4 (Seite 2) Öffentlichkeit 5 (07.12.2021) Abwägungsvorschlag  

Öffentlichkeit 5 07.12.2021 

Zu 3: Der Hinweis wird teilweise beachtet. 
Im Zuge der Abwägung des 3. Entwurfs des Bebauungsplanes werden die 
nicht-zentrenrelevanten Sortimente begrenzt. Ausschlaggebend ist der Erhalt 
des Nahversorgers und ein breiter Branchenmix.  
Daher werden für die nicht-zentrenrelevanten Sortimente die Festsetzungen  
des Urplanes übernommen. Für Möbel und Einrichtungsbedarf werden somit 
maximal 10.000 m² Verkaufsfläche und für Bau-, Garten– und 
Heimwerkerbedarf maximal 10.000 m² Verkaufsfläche festgesetzt. 

Zu 4: Der Hinweis wird beachtet. 
Die Gesamtverkaufsfläche des Bethaniencenters wird nicht erhöht. 
Die Gesamtsumme der zentrenrelevanten Sortimente wird auf 16.500 m² 
begrenzt.  
Die vorgeschlagenen Steigerungen der Verkaufsflächen in den einzelnen 
Sortimentsgruppen sind im Rahmen der Auswirkungsanalyse als städtebaulich 
verträglich eingestuft worden.  
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2.4 (Seite 3) Öffentlichkeit 5 (07.12.2021) Abwägungsvorschlag  

Öffentlichkeit 5 07.12.2021 

Zu 5: Der Hinweis wird beachtet. 
Mit der Begrenzung und Festsetzung der Gesamtverkaufsfläche von 16.500 m² 
ist eine vollumfängliche Ausschöpfung der Verkaufsflächenobergrenzen der 
einzelnen Sortimentsgruppen nicht möglich. Es gilt, eine Flexibilität zu 
gewährleisten, um aus dem Pool von den 21.500 m² maximalen 
Verkaufsflächenobergrenzen eine Auswahl zu treffen. 

5 
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2.4 (Seite 4) Öffentlichkeit 5 (07.12.2021) Abwägungsvorschlag  

Öffentlichkeit 5 07.12.2021 

Zu 6: Der Hinweis wird beachtet. 
In einzelnen zentrenrelevanten Sortimenten wird dem Eigentümer mehr 
zugestanden, als er derzeit im Bestand belegt. Dies betrifft in den meisten 
Sortimentsgruppen nicht mehr als Arrondierungen im zweistelligen oder 
niedrigen dreistelligen Quadratmeterbereich. Ausnahmen bilden die 
nahversorgungsrelevanten Sortimente, wo die größten Steigerungen 
vorgesehen sind. Daneben sollen die Verkaufsflächen mit Bekleidung und 
Lederwaren um 389 m² (knapp 11% des Bestandes), Bücher, Schreibwaren 
(hier insbesondere Papier- und Schreibwaren) um 525 m² sowie Spielwaren 
318 m² steigen. 
Das sind alles in allem kleinere Anpassungen, die nachweislich die 
Angebotsstrukturen der Innenstadt nicht schädigen. Einiges ist nach der 
Beurteilung des beauftragten Gutachters Imtargis offenbar unproblematisch 
(z. B. Nahversorgungssortimente oder Bekleidung und Lederwaren).  

Zu 7: Der Hinweis wird nicht beachtet. 
Da eine Erweiterung der Verkaufsflächen weder insgesamt noch im 
zentrenrelevanten Bereich nicht vorgesehen ist, ist auch der Vorwurf entkräftet, 
das Bethaniencenter würde zu einem Shoppingcenter mutieren.  

Zu 8: Der Hinweis wird beachtet. 
Im Zuge der Abwägung des 3. Entwurfs des Bebauungsplanes werden die 
nicht-zentrenrelevanten Sortimente begrenzt. Ausschlaggebend ist der Erhalt 
des Nahversorgers und ein breiter Branchenmix.  
Daher werden für die nicht-zentrenrelevanten Sortimente die Festsetzungen  
des Urplanes übernommen. Für Möbel und Einrichtungsbedarf werden somit 
maximal 10.000 m² Verkaufsfläche und für Bau-, Garten– und 
Heimwerkerbedarf maximal 10.000 m² Verkaufsfläche festgesetzt. 

Zu 9: Der Hinweis wird beachtet. 
Eine Gesamterweiterung des Bethaniencenters und eine Steigerung der 
zentrenrelevanten Sortimente um 30 % sind nicht geplant (weitere 
Ausführungen siehe unter Punkt 5 im Abwägungsvorschlag). 
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2.4 (Seite 5) Öffentlichkeit 5 (07.12.2021) Abwägungsvorschlag  

Öffentlichkeit 5 07.12.2021 

Zu 10: Der Hinweis wird beachtet. 
Mit der Einhaltung der Gesamtverkaufsfläche und des Anteils an nicht-
zentrenrelevanten Sortimenten wird nicht gegen das Einzelhandelskonzept der 
Stadt Neubrandenburg verstoßen. 

Zu 11: Der Hinweis wird beachtet. 
Die Stellungnahme des durch die ECE beauftragten Gutachters (Imtargis 
GmbH) wird gesondert abgewogen (siehe hierzu die Ausführungen unter 
Öffentlichkeit 5). 

10
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2.4 (Seite 6) Öffentlichkeit 5 (07.12.2021) Abwägungsvorschlag  

Öffentlichkeit 5 07.12.2021 

Zu 12: Der Hinweis wird beachtet. 
Die Bestandsdaten wurde im Juli 2020 anlässlich der Erstellung der 
Auswirkungsanalyse vor Ort im Rahmen einer Bestandserhebung aktualisiert. 
Wann das volle Ausmaß der Folgen der Corona-Pandemie sich in den 
Innenstädten zeigt, ist noch nicht absehbar.  
So kann eine ernsthafte Empfehlung nicht lauten, bis auf weiteres die 
Stadtentwicklungsbemühungen in Neubrandenburg einzustellen. 

Zu 13: Der Hinweis teilweise beachtet. 
Die Innenstadt von Neubrandenburg hat sich, auch dank der restriktiven 
Handhabung des Neubrandenburger Einzelhandelskonzeptes eine gute 
Marktposition in Stadt und Umland erhalten können. 
Trotzdem sind problematische Entwicklungen in der Innenstadt von 
Neubrandenburg nicht zu bestreiten. Die Ursachen dieser Entwicklung sind vor 
allem in allgemeinen Marktentwicklungen zu sehen, z. B. die dynamische 
Entwicklung des Online-Handels, die andere Anbieter in Neubrandenburg 
außerhalb der Innenstadt ebenso treffen. Die Schließung des Kaufhofs als 
betriebliche Entscheidung eines Unternehmens trifft die Innenstadt hart. Eine 
ähnliche Situation (Schließung Real-Markt) war allerdings auch Auslöser der 
Planungen im Bethaniencenter. 
Das Einzelhandelskonzept der Stadt Neubrandenburg hat alle Standorte im 
Stadtgebiet zu beachten und die Versorgungsfunktion des Oberzentrums 
abzusichern. Die Innenstadt hat Priorität, sonst gäbe es keine 
Sortimentsbeschränkungen für das Bethaniencenter. Von unangemessener 
Erweiterung des Bethaniencenters kann keine Rede sein. 
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2.4 (Seite 7) Öffentlichkeit 5 (07.12.2021) Abwägungsvorschlag  

Öffentlichkeit 5 07.12.2021 

Zu 14: Der Hinweis wird nicht beachtet. 
Die begrenzten Verschiebungen innerhalb der zentrenrelevanten 
Sortimentsgruppen und eine auf aktuelle Verkaufsfläche begrenzte 
zentrenrelevante Sortimentssumme und Gesamtgröße können nicht als 
zusätzliche Belastung für die Innenstädte gesehen werden. 

Sämtliche Spielräume für Investitionen in zentrenrelevante Sortimente 
außerhalb der Innenstadt sollen ausschließlich den Betrieben der Innenstadt 
zugestanden werden. Dies sieht das Einzelhandelskonzept in dieser Stringenz 
nicht vor, definiert es doch B-Zentren innerhalb der Stadt, die durchaus 
zentrenrelevante Sortimente führen dürfen.  

14 
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2.5 (Seite1 ) Öffentlichkeit 6 (06.12.2021) Abwägungsvorschlag  

Öffentlichkeit 6 06.12.2021 

Die Stellungnahme wird teilweise berücksichtigt. 
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2.5 (Seite 2) Öffentlichkeit 6 (06.12.2021) Abwägungsvorschlag  

Öffentlichkeit 6 06.12.2021 

Zu 1: Der Hinweis wird nicht beachtet. 
Da keine maßgeblichen Veränderungen der Summe der zentrenrelevanten 
Sortimente und keine Veränderungen der Gesamtverkaufsfläche des 
Bethaniencenters geplant sind, gibt es keinen Verstoß gegen das 
Einzelhandelskonzept. 

Zu 2: Der Hinweis wird nicht beachtet.  
Die städtebauliche Verträglichkeit einer Gesamtverkaufsfläche von 16.500 m² 
zentrenrevanter Sortimente ist gutachterlich nachgewiesen worden.  
Der Anteil der nicht-zentrenrelevanten Sortimente wurde begrenzt, um einen 
breiten Branchenmix zu gewährleisten. Hierfür wurden die Festsetzungen des 
Urplanes übernommen. Für Möbel und Einrichtungsbedarf werden somit 
maximal 10.000 m² Verkaufsfläche und für Bau-, Garten- und 
Heimwerkerbedarf maximal 10.000 m² Verkaufsfläche festgesetzt. 

Zu 3: Der Hinweis wird nicht beachtet.  
Die maximale Höhe der einzelnen Sortimentsverkaufsflächen ist Ergebnis der 
Auswirkungsanalyse. Die maximale Höhe ergibt sich aus der städtebaulichen 
Verträglichkeit jeder einzelnen zentrenrelevanten Sortimentsgruppe. 
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2.5 (Seite3) Öffentlichkeit 6 (06.12.2021) Abwägungsvorschlag  

Öffentlichkeit 6 06.12.2021 

Zu 4: Der Hinweis wird beachtet. 
Die Darstellung der einzelnen zentrenrelevanten Sortimentszuwächse erweckt 
den Eindruck einer summerischen Zunahme. Es wird im Zuge der Abwägung 
festgesetzt, dass von den genannten 21.500 m² zentrenrelevanten Sortimenten 
nur 16.500 m² realisiert werden können wegen der Beschränkung der 
Gesamtsumme auf den heutigen Bestand. Das heißt, 5000 m² können letztlich 
nicht realisiert werden. Das ist Ausdruck der Flexibilität des geplanten 
Sortimentskonzeptes. 

4 
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Öffentlichkeit 6 06.12.2021 

Zu 5: der Hinweis wird nicht beachtet. 
Auswirkungen auf die Innenstadt, ausschließlich aus der prozentualen 
Steigerung der jeweiligen Sortimentsgruppensumme bezogen auf den 
Gesamtbestand der Stadt zu ermitteln, ist zumindest methodisch gewagt. Diese 
Daten zeigen im Grunde nur potentielle Veränderungen von Marktanteilen, die 
zu einem nicht unerheblichen Teil niemals realisiert werden können. Der Anteil 
der zentrenrelevanten Sortimente im Bethaniencenter steigt letztlich nicht. Die 
Deutung der prozentualen Stufen von gering bis stark erscheint willkürlich und 
ist nicht weiter begründet.  

Letztlich ergeben sich 3 Sortimentsgruppen, deren Ausweitung nach Ansicht 
des Gutachters starke bzw. sehr starke Auswirkungen haben. Es handelt sich 
um: 
• Sportartikel,- bekleidungs- und -schuhe, wo bei einer Arrondierung der

Verkaufsfläche um gut 100 m² (10 %) nicht ernsthaft von stadtweiten
Auswirkungen auszugehen ist.

• Spielwaren, die eine bedeutende Steigerung um 318 m² (+ 83 %)
aufweisen. Im Verhältnis zur Gesamtverkaufsfläche der Stadt
Neubrandenburg (rund 2.450 m²) ist die Steigerung nicht so erheblich, dass
städtebauliche Folgen in der Innenstadt oder in anderen Zentren zu
erwarten wären. Die vorgelegte Auswirkungsanalyse belegt das.

• Bücher und Schreibwaren, hier ist eine Steigerung von 175 m² auf 700 m²
vorgesehen. Hier ist zu beachten, dass sich die Steigerung nahezu
ausschließlich auf die Teilsortimente Schreib- und Papierwaren sowie
Zeitungen/Zeitschriften beschränkt. Der Zuwachs am Büchersortiment ist
mit 80 m² minimal. Die genannten Teilsortimente sind im Übrigen
nahversorgungsrelevant und daher ohnehin nicht nur auf die Innenstadt
beschränkt. Das Bethaniencenter mit seiner nicht unbedeutenden
Nahversorgungsfunktion verbessert mit der Ausweitung dieser
Sortimentsgruppe seine Nahversorgungsfunktion für den Süden der Stadt
Neubrandenburg. Die Auswirkungsanalyse hat für diese
Verkaufsflächengröße die städtebauliche Verträglichkeit sowohl für die
Innenstadt als auch für die Nahversorgungszentren und- standorte im
Stadtgebiet bestätigt.

5
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Öffentlichkeit 6 06.12.2021 

noch zu 5: 
Die Forderung nach einer Reduzierung der Erweiterung von Gesundheits- und 
Körperpflegeartikeln ist nicht ganz stringent begründet, wird doch hier nur 
mäßige Betroffenheit konstatiert. Die Erweiterung bezieht sich weder auf das 
Parfümeriesortiment noch auf Apotheken. Auch hier steht die Nahversorgung 
(Drogeriewaren) im Mittelpunkt, deren Auswirkung im Rahmen der 
Auswirkungsanalyse ermittelt wurden. Danach ist die geplante Größenordnung 
als städtebaulich verträglich sowohl für die Innenstadt als auch für das 
Nachversorgungssystem der Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg zu bewerten. 
Auch im Verhältnis zur städtischen Gesamtfläche von 7.540 m² ist die 
Erweiterung um 465 m² (6,2 %) als angemessen einzuordnen. 

Es wird der Vollständigkeit halber darauf hingewiesen, dass die Bestandsdaten 
des Bethaniencenters im Gutachten der Imtaris nicht immer korrekt 
wiedergegeben werden. So liegt der Verkaufsflächenbestand bei Sportartikeln, 
-bekeidung und –schuhen nicht bei 600 m², sondern bei 997 m². Bei Spielwaren 
sind nicht nur 200 m², sondern 382 m² Bestand. Daraus ergeben sich falsch 
berechnete Zuwachsraten, die Auswirkungen auf die gesamte Stadt haben: 
Spielwaren, statt „sehr stark“ „stark“ und Sportbranche statt „sehr stark“ nur 
noch gering.  

Zu 6: Die Hinweise werden beachtet.  
Die Begründung zum Bebauungsplan wird auf in der Tabelle der 
zentrenrelevanten Sortimente in der Begründung entsprechend korrigiert. 
- Sportartikel, Sportbekleidung und -schuhe 
- Möbel und Einrichtungsbedarf 
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Öffentlichkeit 6 28.03.2022 

Die Stellungnahme wird teilweise berücksichtigt. 

Grundlegendes: 
Die am 28.03.2022 mit Zustimmung der Verwaltung nachträglich übergegebene 
vertiefende Stellungnahme umfasst 42 Seiten und wird in die Abwägung 
eingestellt. Aufgrund des Umfangs erfolgt eine Zusammenfassung der 
Kernaussagen und die entsprechende fachliche Positionierung des 
Einzelhandelsgutachters der Stadt am 06.04.2022: 
„Die imtargis GmbH geht von einer Erhöhung der Gesamtverkaufsfläche des 
Bethaniencenters um 8.200 m² aus. Das ist falsch und zu keinem Zeitpunkt 
Ergebnis der Auswirkungsanalyse, der Stellungnahmen oder der 
Festsetzungsvorschläge gewesen. Sowohl die Summe der Gesamtverkaufs-
fläche als auch die Summe der zentrenrelevanten Sortimente des 
Bethaniencenters sind auf den Bestand festgeschrieben und verändern sich 
somit im Vergleich zum bestehenden Bebauungsplan nicht. Auch die möglichen 
Abweichungen in den zentrenrelevanten Sortimentsgruppen halten sich 
innerhalb verträglicher Grenzen.“ 

Die Stellungnahme der imtargis GmbH geht von falschen 
Voraussetzungen aus und ist somit in weiten Teilen gegenstandslos. 

- Bestandsdaten im Bethaniencenter: 
„Der Stand der Auswirkungsanalyse bezieht sich auf den 
Fertigstellungszeitpunkt August 2020. Bis zum Februar 2022 sind rund 
eineinhalb Jahre vergangen, so dass sich Veränderungen im Geschäftsbesatz, 
sowohl in der Innenstadt als auch im Bethaniencenter oder an anderen 
Standorten im Stadtgebiet selbstverständlich ergeben können. Die 
gutachterliche Stellungnahme der imtargis GmbH vertritt die Interessen des 
Auftraggebers (Eigentümer des Marktplatzcenters) und somit die Interessen der 
Innenstadt… 



Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg - Abwägung der Stellungnahmen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 10 “Bethanienberg-Süd“ 

2.5 (Seite 2 Öffentlichkeit 6 (vertiefende Stellungnahme am 28.03.2022 ) Abwägungsvorschlag  

Öffentlichkeit 6 28.03.2022 

… Grundsätzlich ist bei der Beurteilung von Auswirkungen von den baurechtlich
möglichen Nutzungen auszugehen. Grundlage der Berechnung der 
zusätzlichen Verkaufsflächen ist deshalb die volle Belegung der genehmigten 
Verkaufsflächen. Die Bestandsauflistung des Bethaniencenters vom Oktober 
2019 entspricht dieser Vorgabe. Insofern führt die Verwendung eines durch 
Leerstände oder Mindernutzungen verursachten Minderbestandes im 
Bethaniencenter nicht zu höheren Auswirkungen in den einzelnen 
Sortimentsgruppen.“ 
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Aussagen zur Plausibilität der Auswirkungsanalyse der Markt- und 
Standort Beratungsgesellschaft mbH (MuS): 

Die Zielsetzung der Erneuerung des Bethaniencenters im Sinne eines 
Fachmarktzentrums mit Nahversorgungsschwerpunkt ist plausibel und 
nachvollziehbar (5.1.1.). 

Die zu prüfende Verkaufsfläche wurde mehrmals geändert. Für die 
weitere Plausibilitätsprüfung sind die Angaben aus den Ergänzenden 
fachlichen Stellungnahmen von Markt und Standort vom 21.06.2021 
und 28.09.2021 relevant, in denen der Gutachter wesentlich von den 
Aussagen der Auswirkungsanalyse abweicht. Die Aussagen der 
Auswirkungsanalyse von 2020 sind daher nur insoweit relevant, als 
die ergänzenden Stellungnahmen darauf beruhen (5.1.2). 

Der zu erwartende Bevölkerungsrückgang und das 
überdurchschnittliche Kaufkraftniveau sprechen gegen eine 
Ausweitung der Verkaufsfläche des Bethaniencenters, insbesondere 
der innenstadtrelevanten Sortimente. Hinzu kommt der in der 
Auswirkungsanalyse nicht berücksichtigte steigende Anteil des 
Online-Handels (5.1.3). 

Die Ausweitung der Verkaufsfläche des Bethaniencenters ist nicht 
bedarfsgerecht und widerspricht den Empfehlungen des 
Einzelhandelskonzeptes. Mit einer Ausweitung der Verkaufsfläche 
werden der Innenstadt Enwicklungschancen genommen. Bei der 
Ausweitung und Umstrukturierung sind auch die Nebensortimente der 
einzelnen Anbieter zu berücksichtigen. Diese können in der Summe 
ebenfalls schädigende Auswirkungen auf die Innenstadtstrukturen 
haben (5.1.4).  

Die Planung der MEC sah die errechneten Änderungen der 
Verkaufsflächen der Auswirkungsanalyse vor.  
Diese wurden nach Sortimentsgruppen zusammengefasst. 
Verkaufsflächenrückgänge in den einzelnen Sortimenten wurden mit 
Verkaufsflächenzuwächsen in anderen Sortimenten derselben 
Sortimentsgruppe verrechnet.  

Öffentlichkeit 6 28.03.2022 

Zu 1: Der Hinweis ist ohne Relevanz für das Bebauungsplanverfahren. 

Zu 2: Der Hinweis wird beachtet.  
Nachträgliche Stellungnahmen ergaben sich aufgrund des langen 
Planverfahrens durch Änderungswünsche der Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg 
sowie aufgrund von Veränderungen in der Flächenkonzeption des 
Bethaniencenters durch Konkretisierung des Vermietungsprozesses. Im 
Übrigen bestimmt die Perspektive des Verfassers, welche Änderung als 
wesentlich bewertet wird. 

Zu 3: Der Hinweis wird nicht beachtet.  
Da weder eine Ausweitung der Gesamtverkaufsfläche noch eine Vergrößerung 
der zentrenrelevanten Sortimente geplant ist, ist dieser Hinweis irrelevant.  

Zu 4: Der Hinweis wird nicht beachtet.  
Da weder eine Ausweitung der Gesamtverkaufsfläche noch eine Vergrößerung 
der zentrenrelevanten Sortimente geplant ist, ist dieser Hinweis irrelevant.  
Nebensortimente der Anbieter sind berücksichtigt worden. Es erfolgte sowohl 
eine betriebs- als auch eine sortimentsbezogene Sicht der Verkaufsflächen-
summen in der Auswirkungsanalyse.  

Zu 5: Der Hinweis wird nicht beachtet.  
Die genannte „Bagatellgrenze“ ergibt sich aus dem zu erwartenden Ausmaß der 
Umsatzlenkungen in den einzelnen zentrenrelevanten Sortimenten. 
Umsatzlenkungen ergeben sich aus der Reichweite des Bethaniencenters nicht 
nur in der Innenstadt (A-Zentrum), dem anderen B-Zentrum, den 4 C-Zentren 
und 9 D-Zentren, sondern auch im Umland.  
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Die Auswirkungen in Sortimentsgruppen mit einem 
Verkaufsflächensaldo von weniger als 250 m² wurden nicht geprüft, 
auch wenn für die Verkaufsfläche einzelner Sortimente eine Steigerung 
um mehr als 250 m² geplant war.  

Diese methodische Vorgehensweise ist nicht belastbar. Es ist nicht 
auszuschließen, dass die Verkaufsflächenerweiterungen einzelner 
Sortimente, die über 250 m² liegen, schädliche Auswirkungen auf den 
Einzelhandel der Innenstadt haben. 

Zudem ist die gewählte Bagatellgrenze von 250 m² willkürlich. 
Sortimente mit hohen Flächenproduktivitäten sowie Sortimente mit 
einem insgesamt niedrigen Besatz in der Vier-Tore-Stadt 
Neubrandenburg könnten durchaus nennenswert betroffen sein, fielen 
so jedoch durch das Untersuchungsraster. 

Die von Markt und Standort bewerteten Verkaufsflächenänderungen 
basieren auf einem von Markt und Standort angegebenen Status Quo 
(„Angaben des Betreibers“) von 2019. 

Die Erhebung der tatsächlichen IST-Verkaufsflächen durch imtargis 
vom Februar 2022 wich davon erheblich nach unter ab. Die Zunahme 
der Verkaufsflächen durch die Planung gegenüber dem Status Quo ist 
in zahlreichen Sortimenten demnach deutlich höher und würde bei 
deren Realisierung die Situation noch stärker verschärfen (5.1.5). 

Die aktuelle Erhebung im Bethaniencenter durch imtargis ergab 
erheblich geringere Verkaufsflächen als die von Markt und Standort 
angegebenen Bestandsflächen. Der Status Quo wurde von Markt und 
Standort zu groß angenommen, die Auswirkungen erscheinen folglich 
zu niedrig bzw. sind aufgrund der heutigen geringeren 
Ausgangsposition wesentlich höher zu erwarten (5.1.6). 

Öffentlichkeit 6 28.03.2022 

So verteilen sich Auswirkungen auf viele Standorte und sind ab einer 
Größenordnung an den einzelnen Standorten so gering, dass sie methodisch 
nicht mehr sinnvoll zu berechnen sind. Letztlich betrifft es die 
Sortimentsgruppen Gesundheits- und Körperpflege, Schuhe und Schreib- und 
Papierwaren, für die die Unterstellung außerordentlich hoher Raumleistung 
nichtzutreffend ist. Somit ist die gewählte Bagatellgrenze keineswegs willkürlich, 
sondern fachlich und methodisch gut begründet.  

Faktisch liegen die nicht berücksichtigten Sortimentsgruppen in den meisten 
Fällen deutlich unterhalb dieser Grenze (max. 84 m²). Nur die Gruppe der 
Schreib- und Papierwaren erreicht mit 225 m² nahezu die festgelegte Grenze. 

Nicht-Zentrerelevante Sortimente bedürfen keiner städtebaulichen Überprüfung. 
Sie unterliegen in vollem Umfang dem marktwirtschaftlichen Wettbewerb. 

Zu 6: Der Hinweis wird nicht beachtet.  
Zur Verwendung der Bestandsausgangsdaten wurde auf der Seite 1 dieser 
Stellungnahme ausreichend Stellung genommen.  
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Methodische Schwächen (5.1.7): 
Die Auswirkungsanalyse sollte alle Warengruppen betrachten, auch die 
nicht- zentrenrelevanten. Zu große Verkaufsflächen dieser 
Warengruppen können sich auf die Verwirklichung der Ziele der 
Raumordnung und Landesplanung oder auf die städtebauliche Ordnung 
und Entwicklung wesentlich auswirken.  

Die Beschränkung der Analyse auf Erweiterungen ab 250 m² pro 
Sortimentsgruppe erscheint willkürlich und nicht sachgemäß. Bei 
Branchen mit hohen Flächenproduktivitäten können durchaus relevante 
Auswirkungen übersehen worden sein (z. B. Apotheken). 
Durch die Aufteilung von Warengruppen mit über 250 m² 
Verkaufsflächenerweiterung in Sortimentsgruppen mit weniger als 250 
m² Verkaufsfläche fallen relevante Warengruppen aus der Analyse 
heraus.  

Fazit: 
Die der Auswirkungsanalyse zugrunde gelegten IST-Verkaufsflächen 
des Bethaniencenters sind aufgrund der veränderten 
Angebotsstrukturen nicht mehr aktuell. Die Auswirkungsanalyse ist 
lückenhaft, nicht voll belastbar und damit nicht als 
Abwägungsgrundlage geeignet. Auch die ergänzenden Stellungnahmen 
beheben diese Mängel nicht (siehe Kapitel 5.2 und 5.3). 

Öffentlichkeit 6 
28.03.2022 

Zu 7: Der Hinweis wird teilweise beachtet.  
In Abstimmung mit dem Centermanagement werden die nicht-zentrenrelevanten 
Sortimente im Zuge der Abwägung begrenzt. Ausschlaggebend ist der Erhalt des 
Nahversorgers und ein breiter Branchenmix.  
Daher werden für die nicht-zentrenrelevanten Sortimente die Festsetzungen  
des Urplanes übernommen. Für Möbel und Einrichtungsbedarf werden somit 
maximal 10.000 m² Verkaufsfläche und für Bau-, Garten- und 
Heimwerkerbedarf maximal 10.000 m² Verkaufsfläche festgesetzt. 
Der Forderung nach einer explizierten Untersuchung dieser Sortimentsgruppen 
wird nicht nachgekommen. Die Stellungnahme des Amtes für Raumordnung 
und Landesplanung Mecklenburgische Seenplatte bestätigt die Überein-
stimmung des 3. Entwurfs des Bebauungsplanes mit den Zielen und 
Grundsätzen der Raumordnung und Landesplanung.  
Zur Begründung der Bagatellgrenze siehe Anmerkung zu 5.1.5 (Seite 4 dieser 
Abwägung) beachten. Im Übrigen ist bereits eine Apotheke im Bethaniencenter 
ansässig, für die keine Erweiterung geplant ist.  
Es wurde bereits in der Argumentation zu 5.1.5 gezeigt, dass keine 
zentrenrelevanten Sortimentsgruppen aus der Betrachtung gefallen sind.  

Zu 8: Der Hinweis wird nicht beachtet.  
Die nicht untersuchten Verkaufsflächenerweiterungen unterhalb der 
Bagatellgrenze sind genau das, Bagatellen, die keinen Einfluss auf das 
Ergebnis der Auswirkungsanalyse haben. Die Auswirkungsanalyse von 
Flächenausweitungen kann nicht hinter den genehmigten Bestand des 
Vorhabens zurückfallen. Damit würden Auswirkungen, die für den genehmigten 
Bestand bereits ermittelt wurden, möglicherweise doppelt gerechnet. 
Zusammenfassend ist die vorgelegte Auswirkungsanalyse der Markt und 
Standort Beratungsgesellschaft mbH weder lückenhaft noch basiert sie 
auf falsche Bestandsdaten. Die ergänzenden Stellungnahmen dienten 
nicht dazu, Mängel zu beheben, sondern wurden aufgrund angepasster 
Anforderungen an die Fragestellung notwendig. Es ist ausdrücklich 
darauf hinzuweisen, dass im Rahmen der Auswirkungsanalyse die 
Gesamtverkaufsfläche des Bethaniencenters auf seinen derzeitigen 
Bestand festgeschrieben wurde. 
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Aussagen zur Plausibilität der Fachlichen Stellungnahme vom 21.06.2021 
der Markt und Standort Beratungsgesellschaft mbH (MuS:) 

Die Festsetzungsvorschläge der MEC vom 10.05.2021 weichen stark 
von denen der Auswirkungsanalyse vom 11.12.2020 ab. Sie sehen 
wesentlich mehr innenstadtrelevante Verkaufsflächen vor. MEC hat 
seine Nutzungsvorschläge anschließend erneut stark geändert (siehe 
Kapitel 5.3). Die in diesem Kapitel bewertete zweite Stellungnahme 
vom 21.06.2021 umfasst alle Warengruppen und ist Grundlage der 
dritten, ergänzenden fachlichen Stellungnahme vom 28.09.2021. Sie 
muss deshalb ebenfalls betrachtet werden. (5.2.1) 

Das Einzelhandelskonzept der Stadt Neubrandenburg sieht folgende 
Arbeitsteilung zwischen A- und B-Zentren vor:  
Das A-Zentrum (Innenstadt) ist Schwerpunkt der oberzentralen 
Versorgungsstruktur. Zentrenrelevante Waren des aperiodischen 
Bedarfs und hoher Qualität sollen vorranging im A-Zentrum angeboten 
werden. 

Aufgabe der B-Zentren ist vorrangig eine differenzierte Angebotspalette 
mit einem höherwertigen Angebot im Sortimentsbereich Nahrungs- und 
Genussmittel sowie einem niederwertigen Angebot in den 
innenstadtrelevanten Sortimenten. 

Grundsätzlich ist der Erhalt des Bethanien-Centers für die Versorgung 
der Stadt Neubrandenburg mit Einzelhandelsangeboten mit Fokus auf 
die Nahversorgung zielkonform. Dies muss in einem für alle für die 
Einzelhandelsversorgung der Stadt Neubrandenburg wichtigen 
Einkaufsstandorte, insbesondere für die Innenstadt, verträglichen 
Rahmen und im Sinne einer Arbeitsteilung entsprechend den Zielen 
des Einzelhandelskonzeptes geschehen.  
Es bestehen erhebliche Zweifel an der Feststellung von Markt und 
Standort, die von MEC gewünschten Verkaufsflächen seien verträglich 
(s. u.). 

Öffentlichkeit 6 28.03.2022 

Zu 9: Der Hinweis wird nicht beachtet. 
Die Notwendigkeit von weiteren Untersuchungen wurde bereits unter dem 
Abwägungspunkt 2 erörtert.  
Anlass der hier geprüften Stellungnahme war die maßgebliche Veränderung der 
Viermietungskonzeption von MEC und die Einführung von Planungsvarianten. 
Gewünschte Flexibilisierungszuschläge wurden zusätzlich formuliert. Daraus 
ergaben sich veränderte Festsetzungsvorschläge in einigen Sortimentsgruppen, 
die im Rahmen der Stellungnahme überprüft wurden.  
Im Vergleich zur Auswirkungsanalyse ergaben sich in der Festsetzung der 
Verkaufsflächen keine Veränderungen. Die einzige Anpassung erfolgt bei den 
nicht-zentrenrelevanten Sortimenten, deren Flächenbegrenzung auf Wunsch 
der Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg entfernt wurde. Angesichts der 
Gesamtdeckelung des Vorhabens waren nach gutachterlicher Einschätzung 
Flächenbegrenzungen für nicht-zentrenrelevante Sortimente nicht notwendig. 
Die Aussage, dass im Rahmen der Stellungnahme die Verkaufsflächen 
erhöht worden seien, entspricht nicht dem Inhalt der Stellungnahme. 

Zu 10: Der Hinweis auf das Einzelhandelskonzept ist bei der Erarbeitung 
des 3. Entwurfs bereits beachtet worden.  
Das Einzelhandelskonzept ist Beurteilungsgrundlage und muss nicht in 
einzelnen Passagen kommentiert werden. 
Die Interpretation, dass der Fokus des Bethaniencenters auf die Nahversorgung 
zu richten sei, ist nicht dem Einzelhandelskonzept zu entnehmen.  
Die Aussage, dass alle von MEC gewünschten Verkaufsflächen verträglich 
seien, gibt es nicht. Letztlich ist keiner der nachträglich vorgelegten MEC 
Forderungen im Rahmen der Stellungnahme nachgekommen worden. 
Im Übrigen werden keine, über die ausgewiesenen Festsetzungen 
hinausgehenden Flexibilisierungszuschläge akzeptiert. 
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Insbesondere die gewünschte Flexibilisierung der Festlegungen für das 
Bethaniencenter geht über das verträgliche Maß hinaus. Würden die 
von MEC gewünschten flexibilisierten Verkaufsflächen nach 
Sortimenten/Warengruppen genehmigt, würden diese Potenziale 
anderen schützenswerten Standorten dauerhaft entzogen, selbst wenn 
sie vorerst nicht vollständig umgesetzt würden. Insbesondere für 
innenstadtrelevante Sortimente würde damit die Entwicklung der 
Innenstadt in schädlicher Weise eingeschränkt (5.2.1). 

Beide Varianten können nur unter Anwendung einer hohen 
Flexibilitätsreserve der zulässigen Verkaufsflächen realisiert werden. 
Dies ist eine unübliche Vorgehensweise. Die zu genehmigenden 
Nutzungen sind nach Art und Maß der Nutzung in einem B-Plan 
festzulegen. Dazu gehört eine genaue Festlegung auf Sortimente und 
Verkaufsflächen. Sollte zu einem späteren Zeitpunkt eine Änderung der 
Nutzungen gewünscht werden, sind die Unschädlichkeit der geänderten 
Nutzungen zu prüfen, der Bebauungsplan ggf. zu ändern und ein neuer 
Bauantrag zu stellen (5.2.2). 

Die tatsächliche IST-Verkaufsfläche des Bethanien-Centers ist auf 
Basis der aktuellen Erhebung wesentlich geringer als die von Markt und 
Standort unterstellte IST-Verkaufsfläche. Daher sind deutlich höhere als 
die angenommenen Auswirkungen zu erwarten. Der B-Plan sollte in 
jedem Fall eine Höchstgrenze der Gesamtverkaufsfläche in der Höhe 
der im rechtsgültigen B-Plan festgesetzten Gesamtverkaufsfläche 
vorsehen. In dem vorliegenden 3. Entwurf der 1. Änderung des B-Plans 
Nr. 10 wurden lediglich die zentrenrelevanten Sortimente auf insgesamt 
21.500 m² begrenzt.  

Die Verkaufsfläche für nicht-zentrenrelevante Sortimente sollten 
ebenfalls auf ein für das zentralörtliche Gefüge unschädliches Maß 
begrenzt werden.  
Die geforderte Flexibilitätsreserve in Höhe von 7.000 m² entspricht rund 
60 % der Verkaufsfläche des Marktplatz-Centers bzw. rund 32 % der 
Gesamtverkaufsfläche des ZVB Innenstadt.  
Eine innenstadtverträgliche Flexibilitätsreserve liegt deutlich unter 7.000 
m² (siehe unten, Festsetzungsvorschlag von imtargis). 

Öffentlichkeit 6 28.03.2022 

Zu 11: Der Hinweis wird nicht beachtet. 
Eine Flexibilisierung der Festsetzungen im Bebauungsplan durch Festlegung 
von Sortimentsobergrenzen bei gleichzeitiger Deckelung der 
Gesamtverkaufsfläche ist ein durchaus übliches Verfahren und dient dazu, den 
Aufwand andauernder Änderungsverfahren zu vermeiden. 

Zu 12: Der Hinweis wird teilweise beachtet.  
Zum Umgang mit den aktuellen IST-Verkaufsflächen sind die Ausführungen auf 
Seite 1 der Abwägung zu beachten.  
Im Bebauungsplan werden die zentrenrelevanten Sortimente mit einer 
maximalen Verkaufsfläche von 16.500 m² festgesetzt, die nicht- 
zentrenrelevanten Sortimentsgruppen Möbel und Einrichtungsbedarf sowie 
Bau-, Garten- und Heimwerkerbedarf werden mit jeweils 10.000 m² maximaler 
Verkaufsfläche festgesetzt.  
Aus gutachterlicher Sicht ist eine Begrenzung der nicht-zentrenrelevanten 
Sortimente nicht erforderlich. 

Zu 13: Der Hinweis wird nicht beachtet.  
Flächenreserven werden in der imtargis-Stellungnahme argumentativ als 
realisierte Verkaufsflächen behandelt. Die erwähnte Flexibilitätsreserve von 
7.000 m² ist nichts anderes als die Differenz zwischen der gedeckelten 
Verkaufsflächensumme und der Summe aller Sortimentsfestsetzungen, also der 
Flächenüberschuss, der aufgrund der Deckelung nicht realisiert werden darf. 
Eine nicht realisierte Verkaufsfläche hat keine Auswirkungen.  
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2.5 (Seite 8) Öffentlichkeit 6 (vertiefende Stellungnahme am 28.03.2022 ) Abwägungsvorschlag  

Insgesamt wird ein Flexibilisierungszuschlag zur Umsetzung der 
Vermietungskonzepte für nicht erforderlich erachtet.  
Auf den Flexibilisierungszuschlag sollte verzichtet werden, um keine 
Bevorzugung gegenüber anderen Einzelhandelslagen, in denen keine 
Flexibilisierungsmöglichkeiten bestehen, herzustellen.  
Fazit: Die Gesamtverkaufsfläche sollte auf 32.610 m² begrenzt sein 
(5.2.3). 

Öffentlichkeit 6 28.03.2022 

zu 13:  
Es ist nicht richtig, dass andere Standorte Flexibilitätsreserven nicht nutzen 
könnten. Das hängt vom jeweiligen Baurecht ab. Beispielsweise verfügt die 
Innenstadt per Definition grundsätzlich über unbegrenzte Flexibilitätsreserven, 
steht nicht spezifisches standortbezogenes Baurecht dagegen. 

13
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2.5 (Seite 9) Öffentlichkeit 6 (vertiefende Stellungnahme am 28.03.2022 ) Abwägungsvorschlag  

Unter Punkt 5.2.5 wird für jede Sortimentsgruppe ein 
Plausibilisierungstext vorgelegt.  

Öffentlichkeit 6 28.03.2022 

Zu 14: Der Hinweis wird nicht beachtet.  
Diese Plausibilisierungen gehen nicht über die Kritik an den Wünschen der 
MEC, Hinweisen auf die dritte Stellungnahme oder allgemeinen Interpretationen 
hinaus.  
Bezüglich der Bekleidungssortimente soll eine Ausweisung von 4.200 m² 
keinesfalls genehmigt werden. Diese Forderung verwundert, da sie nicht 
Gegenstand der vorgeschlagenen Festsetzungen von 3.800 m² ist. 
Hier kommen auch Widersprüche in der imtargis-Argumentation zu Tage. Die 
Interpretation der Aufgabe von B-Zentren der imtargis lautet folgendermaßen: 
„Aufgabe der B-Zentren ist vorrangig eine differenzierte Angebotspalette mit 
einem höherwertigen Angebot im Sortimentsbereich Nahrungs- und 
Genussmittel sowie einem niederwertigen Angebot in den innenstadtrelevanten 
Sortimenten.“ (vergl.  5.2.1). Dem widerspricht die Aussage, dass das Sortiment 
Schuhe ausschließlich der Innenstadt vorbehalten sei. Nach der vorherigen 
Definition wäre das Sortiment Schuhe als „niederwertiges Angebot“ durchaus 
möglich. Zum anderen entspricht die Ausweisung der Verkaufsflächen für 
Schuhe, bis auf 80 m², dem derzeitigen Bestand. Also gehen von der 
Festsetzung der Verkaufsfläche für Schuhe keinerlei zusätzliche Wirkungen für 
die Innenstadt aus. 
Bezüglich der Sortimentsgruppe Haushaltswaren, Glas, Porzellan wird die über 
den Wunsch des Betreibers hinausgehende Ausweisung von 1.600 m² als zu 
hoch kritisiert. Es bestand Einigkeit, dass nicht ausgenutzte und bereits 
genehmigte Bestandssortimente, deren potenzielle Auswirkungen bereits 
substituiert sind, als Flexibilisierungsreserve beibehalten werden. Sie führen 
aktuell zu keinerlei Auswirkungen. Das Gegenteil ist der Fall, wenn Sie nicht 
ausgenutzt werden.  
Gleiches gilt für die Ausweisung von Verkaufsflächen für Elektrowaren. 

14
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2.5 (Seite 10) Öffentlichkeit 6 (vertiefende Stellungnahme am 28.03.2022 ) Abwägungsvorschlag  

Aussagen zur Plausibilität der Ergänzenden Stellungnahme vom 
23.09.2021 der Markt und Standort Beratungsgesellschaft mbH 
(MuS:) 

In der 3. Stellungnahme von MuS wurde nicht die Verträglichkeit der 
(erneut erhöhten) Verkaufsflächenerweiterung gegenüber dem Status 
Quo des Bethaniencenters begutachtet. 
Vielmehr wurde die Verträglichkeit der Auswirkungen der 
Überschreitungen der verträglichen Verkaufsflächen analysiert, die in 
der Auswirkungsanalyse vom 11.12.2020 festgestellt worden waren. 
Diese Vorgehensweise ist methodisch in Frage zu stellen. 
Es wurde nur die Veränderung gegenüber der 2020 von Markt und 
Standort als städtebaulich verträglich festgestellten 
Verkaufsflächenobergrenze erneut bewertet. Hieraus wurden 
voraussichtliche Mehrumsätze anhand mittlerer Flächenproduktivitäten 
berechnet. 

Die zusätzlichen Auswirkungen dieser Mehrumsätze wurden mit einem 
nicht offengelegten Rechenmodell ermittelt. Methodisch sauber müssen 
die gesamten Auswirkungen der Veränderungen gegenüber dem Status 
Quo des Bethaniencenters ermittelt werden, nicht nur die zusätzlichen 
Auswirkungen gegenüber den bereits erhöhten Verkaufsflächen der 
Auswirkungsanalyse aufgrund der neuerlichen 
Verkaufsflächenerhöhung. Weiterhin muss mit Flächenproduktivitäten 
gerechnet werden, die dem von der Rechtsprechung geforderten 
„realistischen Worst-Case-Ansatz“ entsprechen. Mit welchen 
Flächenproduktivitäten gerechnet wurde, wurde nicht dargelegt. In der 
Summe führen die Verkaufsflächenerhöhungen gegenüber dem 
derzeitigen Status Quo zu wesentlich höheren Auswirkungen als in der 
2. ergänzenden Stellungnahme dargelegt (5.3.2).

Öffentlichkeit 6 28.03.2022 

Aufgrund von Änderungen im Stand der Vermietungsverhandlungen wurde der 
Wunsch kleinerer Veränderungen der Sortimentsfestsetzungen an die Vier-
Tore-Stadt Neubrandenburg herangetragen. Diese Änderungswünsche 
betreffen ausschließlich das Nahversorgungsortiment sowie Schreibwaren. 
Diese Veränderungen wurden im Rahmen der Sitzung des 
Stadtentwicklungsausschusses diskutiert und im Anschluss von MuS auf Ihre 
Verträglichkeit geprüft. 
Im Rahmen der ergänzenden Stellungnahmen wurde die Verträglichkeit der 
marginalen Ausweitungen begründet. 

Zu 15: Der Hinweis wird nicht beachtet.  
Die vorgetragenen methodischen Mängel existieren nicht. Warum sollte, bei 
einer erneuten Berechnung von Auswirkungen veränderter 
Verkaufsflächengrößen, ein anderes Berechnungsmodell verwendet werden als 
in der ursprünglichen Wirkungsanalyse? Selbstverständlich wurden die 
veränderten Verkaufsflächenwerte mit den gleichen Worst-Case-
Raumleistungen berechnet wie im ursprünglichen Modell. Alle anderen 
Parameter des Berechnungsmodells entsprechen ebenfalls den ursprünglichen 
Einstellungen. Insofern ist die Kritik, das Rechenmodell nicht offengelegt zu 
haben, nicht berechtigt.  
Entsprechende methodische Erläuterungen finden sich in der anfänglichen 
Auswirkungsanalyse. Natürlich ist für die Berechnung der Auswirkungen im 
Lebensmittelsektor wiederum die gesamte zu erweiternde Fläche zugrunde 
gelegt worden. Ebenso geschah dies bei den Berechnungen für die 
Sortimentsgruppen Gesundheits- und Körperpflegeartikel und Bücher und 
Schreibwaren. Zur besseren Nachvollziehbarkeit sind die Berechnungstabellen 
in die Anlage dieser Stellungnahme angehängt (nicht Bestandteil dieses 
komprimierten Abwägungsvorschlages, aber bei Bedarf einsehbar).  

Diese Methodenkritik ist somit nicht nachvollziehbar. 
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2.5 (Seite 11) Öffentlichkeit 6 (vertiefende Stellungnahme am 28.03.2022 ) Abwägungsvorschlag  

Der Plausibilisierungstext zu den geänderten 
Festsetzungsvorschlägen wiederholt bereits vorgebrachte Argumente 
(5.3.2)  

In Kapitel 6.1 wird eine eigene Bewertung der zu erwartenden 
Auswirkungen dargestellt, die von den eigenen ermittelten 
Bestandsdaten im Bethaniencenter ausgehen. 

Festsetzungsvorschlag (6.2) 

Die Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg sollte mit dem Vorhabenträger 
einen städtebaulichen Vertrag abschließen, der eine Verlagerung von 
Anbietern aus der Innenstadt in das Bethaniencenter ausschließt.  
Hochwertige innenstadtrelevante Sortimente auf oberzentralen Niveau 
sind dem A-Zentrum (Innenstadt) vorbehalten. Auch dies sollte in 
einem städtebaulichen Vertrag geregelt werden.  

Öffentlichkeit 6 28.03.2022 

Zu 16: Der Hinweis wird nicht beachtet. 
Die geplanten Festsetzungen überschreiten die Verträglichkeitsgrenzen nicht. 

Es wurde eine erneute vollständige Berechnung der Auswirkungen 
vorgenommen. 

Belastbare Aussagen zu den Auswirkungen sind möglich. 
Zu den Bagatellflächen wurde bereits auf den Seiten 3 und 4 Stellung 
genommen. 

Zu 17: Der Hinweis wird nicht beachtet. 
Diese Bewertungen sind unrealistisch, weil Sie von viel zu großen 
Flächenzuwächsen ausgehen. Maßgeblich für die Wahl des Ausgangsbestandes 
ist die baurechtlich mögliche Nutzung bei Vollbelegung. Die Abrechnung von 
Leerflächen, die möglicherweise aufgrund der Fluktuation im Ver- oder 
Entmietungsprozess im Bethaniencenter entstehen, ist nicht sachgerecht und 
führt letztlich zu einer Reduzierung des bisherigen genehmigten Bestandes des 
Bethaniencenters. 

Zu 18: Der Hinweis wird nicht beachtet. 
Der Festsetzungsvorschlag von imtargis geht teilweise hinter den genehmigten 
Bestand zurück und kann so nicht akzeptiert werden. 

Zu 19: Der Hinweis wird nicht beachtet. 
Die Obergrenzen für maximal zulässige Verkaufsflächen werden mit dem 
Bebauungsplan geregelt und sind im Bauantragsverfahren bei Umstrukturie-
rungsabsichten, Nutzungsänderungen oder Verkaufsflächenerweiterungen 
nachzuweisen. Die Flexibilisierungsspielräume für innenstadtrelevante 
Sortimente können nicht vollumfänglich ausgeschöpft werden, da eine 
Obergrenze festgesetzt ist. Die Notwendigkeit der zusätzlichen Regelung über 
einen städtebaulichen Vertrag besteht nicht.  
Die Neubrandenburger Liste des Einzelhandelskonzeptes umfasst die 
Hauptsortimentsgruppen. Die Kategorie - hochwertige innenstadtrelevante 
Sortimente auf oberzentralen Niveau - existiert nicht und kann vertraglich 
geregelt werden.  
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2.5 (Seite 12) Öffentlichkeit 6 (vertiefende Stellungnahme am 28.03.2022 ) Abwägungsvorschlag  

Öffentlichkeit 6   28.03.2022 

„Zusammenfassend sind die Ausführungen in der Stellungahme der 
imtargis GmbH weder sachgerecht noch nachvollziehbar. Offensichtlich 
liegt das Ziel der Argumentation darin, die Festsetzungen in einigen 
Sortimentsgruppen hinter den derzeit genehmigten Größenordnungen 
zurückfallen zu lassen. 
Mit der gewählten Argumentation wird der Eindruck erweckt, im Rahmen 
des Bearbeitungsprozesses, sozusagen von Stellungnahme zu 
Stellungnahme, sei man dem Betreiber MEC zu weit entgegengekommen. 
Das ist ausdrücklich nicht Fall. Letztlich haben sich im Rahmen der 
veränderten Anforderungen des Betreibers Veränderungen in drei 
Sortimentsgruppen ergeben, deren Auswirkungen sorgfältig geprüft und 
begutachtet wurden.  
Insofern sind alle vorgebrachten Kritikpunkt ohne Substanz und erfordern 
keine Anpassung der Festsetzungsvorschläge.“ 
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2.6 Öffentlichkeit 7 (07.12.2021) Abwägungsvorschlag  

Öffentlichkeit 7  
07.12.2021 

- siehe hierzu Seiten 1 - 7 der Abwägung zur Öffentlichkeit 4 
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VIER-TORE-STADT NEUBRANDENBURG 
Bebauungsplan Nr. 10 “Bethanienberg-Süd“, 1. Änderung 

und Teilaufhebung, 3. Entwurf 

ABWÄGUNGSVORSCHLAG 
III. Abstimmung mit den Nachbargemeinden
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1.1 Amt Neverin, Gemeinde Blankenhof (12.07.2016) Abwägungsvorschlag  

Amt Neverin, Gemeinde Blankenhof 12.07.2016 

Stellungnahme ohne Hinweise zum Bebauungsplanverfahren 
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1.1 Amt Neverin, Gemeinde Neuenkirchen (12.07.2016) Abwägungsvorschlag  

Amt Neverin, Gemeinde Neuenkirchen 12.07.2016 

Stellungnahme ohne Hinweise zum Bebauungsplanverfahren 
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1.1 Amt Neverin, Gemeinde Sponholz (19.07.2016) Abwägungsvorschlag  

Amt Neverin, Gemeinde Sponholz 19.07.2016 

Stellungnahme ohne Hinweise zum Bebauungsplanverfahren 
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1.1 Amt Neverin, Gemeinde Trollenhagen (12.07.2016) Abwägungsvorschlag  

Amt Neverin, Gemeinde Trollenhagen 12.07.2016 

Stellungnahme ohne Hinweise zum Bebauungsplanverfahren 
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1.1 Amt Neverin, Gemeinde Woggersin (12.07.2016) Abwägungsvorschlag  

Amt Neverin, Gemeinde Woggersin 12.07.2016 

Stellungnahme ohne Hinweise zum Bebauungsplanverfahren 
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1.1 Amt Neverin, Gemeinde Wulkenzin (14.07.2016) Abwägungsvorschlag  

Amt Neverin, Gemeinde Wulkenzin 14.07.2016 

Stellungnahme ohne Hinweise zum Bebauungsplanverfahren 
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1.1 Amt Neverin, Gemeinde Zirzow (14.07.2016) Abwägungsvorschlag  

14.07.2016 Amt Neverin, Gemeinde Zirzow 

Stellungnahme ohne Hinweise zum Bebauungsplanverfahren 
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1.1 Amt Neverin (20.12.2018) Abwägungsvorschlag  

Amt Neverin 20.12.2018 

Stellungnahme ohne Hinweise zum Bebauungsplanverfahren 
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1.1 Amt Neverin (03.06.2019) Abwägungsvorschlag  

Amt Neverin 03.06.2019 

Stellungnahme ohne Hinweise zum Bebauungsplanverfahren 
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1.2 Amt Stargarder Land, Gemeinde Groß Nemerow (05.07.2016) Abwägungsvorschlag  

Amt Stargarder Land, Gemeinde Groß Nemerow 
05.07.2016 

Stellungnahme ohne Hinweise zum Bebauungsplanverfahren 
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1.2 Amt Stargarder Land, Burg Stargard (11.11.2021) Abwägungsvorschlag  

Amt Stargarder Land, Burg Stargard 11.11.2021 

Stellungnahme ohne Hinweise zum Bebauungsplanverfahren 



Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg - Abwägung der Stellungnahmen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 10 “Bethanienberg-Süd“ 

1.3 Stadt Burg Stargard (11.07.2016) Abwägungsvorschlag  

Stadt Burg Stargard  11.07.2016 

Stellungnahme ohne Hinweise zum Bebauungsplanverfahren 
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1.3 Stadt Burg Stargard (07.05.2019) Abwägungsvorschlag  

Stadt Burg Stargard 07.05.2019 

Stellungnahme ohne Hinweise zum Bebauungsplanverfahren 
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1.3 Stadt Burg Stargard (11.11.2021) Abwägungsvorschlag  

Stadt Burg Stargard 11.11.2021 

Stellungnahme ohne Hinweise zum Bebauungsplanverfahren 
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1.4 Gemeinde Feldberger Seenlandschaft (09.05.2019) Abwägungsvorschlag  

Gemeinde Feldberger Seenlandschaft 09.05.2019 

Stellungnahme ohne Hinweise zum Bebauungsplanverfahren 
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1.5 Stadt Neustrelitz (05.08.2016) Abwägungsvorschlag  

Stadt Neustrelitz 05.08.2016 

Stellungnahme ohne Hinweise zum Bebauungsplanverfahren 
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1.5 Stadt Neustrelitz (14.02.2018) Abwägungsvorschlag  

Stadt Neustrelitz 14.02.2018 

Stellungnahme ohne Hinweise zum Bebauungsplanverfahren 
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1.5 Stadt Neustrelitz (29.05.2018) Abwägungsvorschlag  

Stadt Neustrelitz 29.05.2018 

Stellungnahme ohne Hinweise zum Bebauungsplanverfahren 
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1.5 Stadt Neustrelitz (15.12.2021) Abwägungsvorschlag  

Stadt Neustrelitz 15.12.2021 

Stellungnahme ohne Hinweise zum Bebauungsplanverfahren 
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1.6 Amt Neustrelitz-Land, Gemeinde Blumenholz (06.07.2016) Abwägungsvorschlag  

Amt Neustrelitz-Land, Gemeinde Blumenholz 06.07.2016 

Stellungnahme ohne Hinweise zum Bebauungsplanverfahren 
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1.6 Amt Neustrelitz-Land, Gemeinde Blumenholz (20.12.2018) Abwägungsvorschlag  

Amt Neustrelitz-Land, Gemeinde Blumenholz 20.12.2018 

Stellungnahme ohne Hinweise zum Bebauungsplanverfahren 
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1.6 Amt Neustrelitz-Land, Gemeinde Blumenholz (08.11.2021) Abwägungsvorschlag  

Amt Neustrelitz-Land, Gemeinde Blumenholz 08.11.2021 

Stellungnahme ohne Hinweise zum Bebauungsplanverfahren 
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1.6 Amt Neustrelitz-Land, Gemeinde Hohenzieritz (17.12.2018) Abwägungsvorschlag  

Amt Neustrelitz-Land, Gemeinde Hohenzieritz 17.12.2018 

Stellungnahme ohne Hinweise zum Bebauungsplanverfahren 
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1.7 Stadt Mirow (02.05.2019) Abwägungsvorschlag  

Stadt Mirow 02.05.2019 

Stellungnahme ohne Hinweise zum Bebauungsplanverfahren 
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1.8 Amt Woldegk (06.07.2016) Abwägungsvorschlag  

Amt Woldegk 06.07.2016 

Stellungnahme ohne Hinweise zum Bebauungsplanverfahren 
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1.9 Gemeinde Priepert (02.05.2019) Abwägungsvorschlag  

Gemeinde Priepert 02.05.2019 

Stellungnahme ohne Hinweise zum Bebauungsplanverfahren 
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1.10 Stadt Wesenberg (02.05.2019) Abwägungsvorschlag  

Stadt Wesenberg 02.05.2019 

Stellungnahme ohne Hinweise zum Bebauungsplanverfahren 
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1.11 Gemeinde Wustrow (02.05.2019) Abwägungsvorschlag  

Gemeinde Wustrow 02.05.2019 

Stellungnahme ohne Hinweise zum Bebauungsplanverfahren 
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1.12 Stadt Altentreptow (19.07.2018) Abwägungsvorschlag  

Stadt Altentreptow 19.07.2018 

Stellungnahme ohne Hinweise zum Bebauungsplanverfahren 



Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg - Abwägung der Stellungnahmen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 10 “Bethanienberg-Süd“ 

1.13 Hansestadt Demmin (18.07.2016) Abwägungsvorschlag  

Hansestadt Demmin 18.07.2016 

Stellungnahme ohne Hinweise zum Bebauungsplanverfahren 



Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg - Abwägung der Stellungnahmen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 10 “Bethanienberg-Süd“ 

1.13 Hansestadt Demmin (05.12.2018) Abwägungsvorschlag  

Hansestadt Demmin 05.12.2018 

Stellungnahme ohne Hinweise zum Bebauungsplanverfahren 



Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg - Abwägung der Stellungnahmen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 10 “Bethanienberg-Süd“ 

1.13 Hansestadt Demmin (07.05.2019) Abwägungsvorschlag  

Hansestadt Demmin 07.05.2019 

Stellungnahme ohne Hinweise zum Bebauungsplanverfahren 



Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg - Abwägung der Stellungnahmen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 10 “Bethanienberg-Süd“ 

1.14 Stadt Röbel/Müritz (11.12.2018) Abwägungsvorschlag  

Stadt Röbel/Müritz 11.12.2018 

Stellungnahme ohne Hinweise zum Bebauungsplanverfahren 



Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg - Abwägung der Stellungnahmen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 10 “Bethanienberg-Süd“ 

 
1.14 Stadt Röbel/Müritz (14.05.2019)    Abwägungsvorschlag  

 

 

 
Stadt Röbel /Müritz 14.05.2019 
 
Stellungnahme ohne Hinweise zum Bebauungsplanverfahren 
 
 



Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg - Abwägung der Stellungnahmen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 10 “Bethanienberg-Süd“ 

1.14 Stadt Röbel/Müritz (10.11.2021) Abwägungsvorschlag  

Stadt Röbel/Müritz 10.11.2021 

Stellungnahme ohne Hinweise zum Bebauungsplanverfahren 



Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg - Abwägung der Stellungnahmen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 10 “Bethanienberg-Süd“ 

1.15 Amt Seenlandschaft Waren (29.06.2019) Abwägungsvorschlag  

Amt Seenlandschaft Waren 29.06.2019 

Stellungnahme ohne Hinweise zum Bebauungsplanverfahren 



Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg - Abwägung der Stellungnahmen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 10 “Bethanienberg-Süd“ 

1.15 Amt Seenlandschaft Waren (10.11.2021) Abwägungsvorschlag  

Amt Seenlandschaft Waren 10.11.2021 

Stellungnahme ohne Hinweise zum Bebauungsplanverfahren 



Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg - Abwägung der Stellungnahmen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 10 “Bethanienberg-Süd“ 

1.16 Stadt Dargun (02.08.2016) Abwägungsvorschlag  

Stadt Dargun 02.08.2016 

Stellungnahme ohne Hinweise zum Bebauungsplanverfahren 



Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg - Abwägung der Stellungnahmen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 10 “Bethanienberg-Süd“ 

1.16 Stadt Dargun (18.12.2018) Abwägungsvorschlag  

Stadt Dargun  18.12.2018 

Stellungnahme ohne Hinweise zum Bebauungsplanverfahren 



Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg - Abwägung der Stellungnahmen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 10 “Bethanienberg-Süd“ 

1.16 Stadt Dargun (08.11.2021) Abwägungsvorschlag  

Stadt Dargun  08.11.2021 

Stellungnahme ohne Hinweise zum Bebauungsplanverfahren 



Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg - Abwägung der Stellungnahmen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 10 “Bethanienberg-Süd“ 

1.17 Amt Treptower Tollensewinkel, Gemeinde Groß Teetzleben (05.12.2018) Abwägungsvorschlag  

Amt Treptower Tollensewinkel, Groß Teetzleben 05.12.2018 

Stellungnahme ohne Hinweise zum Bebauungsplanverfahren 



Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg - Abwägung der Stellungnahmen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 10 “Bethanienberg-Süd“ 

1.18 Stadt Malchin (04.08.2016) Abwägungsvorschlag  

Stadt Malchin 04.08.2016 

Stellungnahme ohne Hinweise zum Bebauungsplanverfahren 



Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg - Abwägung der Stellungnahmen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 10 “Bethanienberg-Süd“ 

1.18 Stadt Malchin (08.05.2019) Abwägungsvorschlag  

Stadt Malchin 08.05.2019 

Stellungnahme ohne Hinweise zum Bebauungsplanverfahren 



Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg - Abwägung der Stellungnahmen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 10 “Bethanienberg-Süd“ 

1.19 Stadt Jarmen (13.07.2016) Abwägungsvorschlag  

Stadt Jarmen 13.07.2016 

Stellungnahme ohne Hinweise zum Bebauungsplanverfahren 



Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg - Abwägung der Stellungnahmen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 10 “Bethanienberg-Süd“ 

1.20 Amt Jarmen-Tutow (13.07.2016) Abwägungsvorschlag  

Amt Jarmen-Tutow 13.07.2016 

Stellungnahme ohne Hinweise zum Bebauungsplanverfahren 



Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg - Abwägung der Stellungnahmen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 10 “Bethanienberg-Süd“ 

1.20 Amt Jarmen-Tutow (09.11.2021) Abwägungsvorschlag  

Amt Jarmen-Tutow 09.11.2021 

Stellungnahme ohne Hinweise zum Bebauungsplanverfahren 



Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg - Abwägung der Stellungnahmen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 10 “Bethanienberg-Süd“ 

1.21 Hansestadt Anklam (14.07.2016) Abwägungsvorschlag  

Hansestadt Anklam 14.07.2016 

Stellungnahme ohne Hinweise zum Bebauungsplanverfahren 



Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg - Abwägung der Stellungnahmen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 10 “Bethanienberg-Süd“ 

1.22 Amt Anklam-Land (12.07.2016) Abwägungsvorschlag  

Amt Anklam-Land 12.07.2016 

Stellungnahme ohne Hinweise zum Bebauungsplanverfahren 



Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg - Abwägung der Stellungnahmen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 10 “Bethanienberg-Süd“ 

1.22 Amt Anklam-Land (08.05.2019) Abwägungsvorschlag  

Amt Anklam-Land 08.05.2019 

Stellungnahme ohne Hinweise zum Bebauungsplanverfahren 
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